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Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
die Ordnung des Sparkassen wesens 

. (Sparkassengesetz - SpG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriff 

§ 1. (1) Sparkassen sind von Gemeinden oder 
von Sparkassenvereinen gegründete juristische 
Pel'1sonen des privaten Rechts. Gemeinden, Spar
kassenver,eine sowie sonstige juristische und na
türliche Personen sind von jeder Beteiligung am 
Vermögen oder Gewinn der Sparkasse ausge
schlossen. 

(2) Sparkassen :sind nach Maßgabe der ihnen 
vom Bundesminister für Finanzen erteiLten. Kon
zession Kreditunternehmungen nach dem Kre
ditwesengesetz, BGBl. Nr. XXX. Sie 'sind Kauf
Leute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, die Vor
sch:riften über das HandeLsregister sind jedoch auf 
sie nicht anzuwenden. 

Gemeindesparkassen 

§ 2. (1) Gemeindesparkassen sind die von Ge
meinden im eigenen Wirkungsbereich unter 
deren Haftung gegründeten Sparkassen. Die Ge
meinde (Haftungsgemeinde) haftet für alle Ver
bindlichkeiten der Sparkasse als Ausfallsbürge im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 1356 
ABGB; mehrere Haftung,sgemeinden einer Spar
kasse haften zur ungeteihen Hand. 

(2) Die Haftungsgemeinde hat der Sparkasse 
ein für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs aus
reichendes Gründungskapital unentgeltlich zur 
Verfügung zu 1Stellen, das den voraussichtlichen 
Aufwand für \d~e Gründung der Sparkasse und 
den Bedarf für den Geschäftsbetrieb der ersten 
drei Geschäfllsjahre zu decken hat. Das Grün
dungskapital verbleibt der Sparkasse und ist 
nicht zurückzuzahlen. 

(3) Die Haftungsgemeinde trifft alle Maßnah
men nach diesem Bundesgesetz im eigenen Wir
kungsbereich. 

Vereinssparkassen 

§ 3. (1) Vel'einssparkassen sind die von Spar~ 
kassenvereinen (§ 4) gegründeten Sparkassen. 

(2) Die Gründungsmitglieder des Sparkassen
vereins haben ein ausreichendes Gründungskapi
tal (§ 2 Abs. 2) unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Das Gründungskapital verbleibt der Spar
kasse und ist nich,t zurückzuzahlen. 

Sparkassenverein 

§ 4. (1) Sparkassenvel"leine sind V,ereine, deren 
Zweck die Gründung einer Sparkasse und die 
Erfüllung der im § 9 genannten Aufgaben ist. 
Auf sie sind andere vereinsrechtliche Vorschrif
ten nicht anzuwenden. 

(2) Sparkassenvereine dürfen weder Mitglieds
beiträge ,einheben noch iq~endwelche Zuwendun
gen von V,ereiIllSmitgliedern dder Dritten ent
gegennehmen. Der erforderliche Aufwand des 
Ver,eins ist von der Spark:llsse zu ,decken. 

Statuten 

§ 5. (1) Die Gründungsmitglieder haben dem 
Landeshauptmann die Bildung des Vereins unter 
Vorlage der Statuten schriftlich anzuzeigen. 

(2), Die Statuten haben insbesondere zu bestim
men: 

1. die Art der Bildung und die Erneuerung des 
V:ereius; 

2. den Namen, ,den Zweck und den Sitz des 
V,ereins; 

3. die Mittel und deren Aufbringung; 
4. die Aufnahme und das Ausscheiden der Ver

einsmitglieder ; 
5. die Organe des Vereins; 
6. die Bestellung und die Geschäftsordnung des 

Schiedsgerichts (§ 11); 
7. die Auflösung ,des V,el'1eins. 

(3) Die Statuten 'Sind dem Landeshauptmann in 
fünf Ausf,ertigungen vorzulegen. Auf Verlangen 
des Vereins hat der Landeshauptmann dies amt
lich zu bestätigen. In die beim Landeshauptmann 
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erliegenden Statuten kann jedermann einsehen 
und hievo.n Abschrift nehmen. -

(4) Der Landeshauptmann hat die Bildung 
des Vereins zu untersagen, wenn die Statuten 
nicht diesem Bundesgesetz entsprechen o.der so.nlSt 
gesetz- o.der rechtswidrig sind. Die Untersagun,g 
muß binnen sechs W Qchen nach Anzeige mit Be
scheidausgelSprQruen werden. 

(5) Wenn innerhalb dies,erFr~st die Vereins
bildung nicht untersagt wird Qder der Landes
h3JUptmann SchQn früher ,erklärt hat, den Ver
ein nicht zu untersagen, kann der Verein seine 
Tätigkeit beginnen. Wird der VereinsvQrsteher 
nicht innerhalb von sechs MQnaten nach Ablauf 
der Untersagung'sfri.si: gewählt, gilt ,die Anzeig>e 
der, Vereinsbildung als zurückgezQgen. Die Wahl 
des -VereinsvQrstehers ist dem Landeshauptmann 
anzuze1gen. 

(6) Decr Landeshauptmann hat dem Verein 
auf deS/sen Verlangen den Bestand nach dem 
Inhalt der vo.rgelegten Statuten zu bestätigen. 

(7) Die Abs. 3, 4 und 6 gelten sinngemäß auch 
für eine Änderung der Statuten. 

Bildung und Erneuerung 

§ 6. (1) Die Statuten haben die Höchstanzahl 
der Vereinsmitglieder festzusetzen; die Mindest
anzahl beträgt dreißig Vereinsmitglieder. Sinkt 
ihre Zahl unter die Mindestanzahl, hat die näch
ste Vereinsversammlung (§ 10 Abs. 1) die er
forderlichen Maßnahmen zur Aufnahme weiterer 
Mitglieder zu treffien. 

(2) V'ereinsmitglieder können nur eigenberech
tigte _ öster,reich~sche Staatsbür:ger sein. Ausge
Schlo.ssen sind Arbeitnehmer der Sparkasse SQ
wie PersQnen, die nach § 13 Abs. 1 bis 6 der 
GewerbeQr,dnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, VQm 
Antritt eines Gewerbes ausgeschlossen lSind. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt bei Wegfall einer 
d~eser VQraussetzungen, ferner durch TQd, Aus
tritt Qder Ausschluß. 

Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

§ 7. Die Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme 
an der Vereinsvereammlung und zur Stimmab
gabe berechtigt. Die Gründungsmitglieder trifft 
überdies die Verpflichtung nach § 3 Abs. -2. 

Organe des Vereins 

§ 8. (1) Di'e Organe des V,ereins ,sind die Ver
einsv,ersammlung -und der VereinsvQrsteher; die
ser ver,tritt den Verein. 

(2) Die Vereinsversammlung wird durch die 
Gesamtheit der Mitglieder gebildet. 

(3) Der VereinsvQrsteher und seine Stel1v,er~ 
treter, die den Vereins,vorsteher im Fall dessen 

Verhinderung in festzusetzender Reihenfo.lge ver
treten, 'sind vo.n derVer:einsversammlung aus 
ihrer Mitte für ISeths Jahre zu wählen; die Wie
derwahl ~st zulässig. 

Aufgaben der Vereinsversammlung 

§ 9. (1) Die Vereinsversammlung hat die dem 
Landeshauptmann 31ngezeigten Statuten unver
ändert f,estzustellen und die Gründung der Spar
kasse zu beschließen. In der ,ersten Sitzung der 
VereinsVle1'1sammlung sind der Vereinsvo.rsteher 
und seine Stellvertreter zu wählen. Der Vereins
vo.rsteher hat als Zus,tellung,sbevollmächtigter 
alle für d~e Gründung der Sparkasseerfo.rderli
chen Maßnahmen zu veranlassen. 

(2) Nach der Gründung der Sparkasse o.bliegt 
der V ereinsViersainmlung: 

1. die Beschlußfassung über die Änderung der 
Statuten; 

2. die Aufnahme und der Ausschluß vo.n Ver
einsmi tgliedern; 

3. die Wahl des VereinsvQrstehers, seiner Stell
vertreter und der weiteren Mitglieder des 
Spark3lSsenrats (§ 17 Abs. 7); 

4. die Erstellung der Satzung der Sparkasse; 
5. die Entgegennahme des Berichts über den 

vo.m Sparkassen rat festgesllellten J ahresab
schluß, des gebilligten Geschäftsberichts der 

'Sparkasse sowie des B'erichts über die Bil-
dung vo.n Rücklagen gemäß § 22 Abs. 2; 

6. die Zustimmung zu einem Beschluß des 
Sparkassen rats über die Verschmelzung o.der 
Auflösung der Spark3lSse; 

7. die Beschlußfassung über ,die Auflösung des 
Ver,eins. 

Abhalten der Vereinsversammlung 

§ 10. (1) Die o.rdentliche Ver,einsversammlung 
ist 'einmal jährlich abzuhalten; außero.rdentliche 
Sitzungen sind einzubeI1lfen, wenn dies unter, 
Angabe VQn Gründen der Landeshauptmann, der 
Sparkassenrat, der Vo.l'stand der Sparkasse o.der 
mindestens ,ein Fünftel der Vereinsmitglieder 
-schriftlich verlangen. 

(2) Die Vereinsversammlung ist bei der ko.n
stituierenden Sitzung vom Vo.rsitzenden, der VQn 
den Gründungsmitgliedern aus ihrer Millte zu 
wählen ist, so.nst vo.m VereinsvQrsteher min
destens zwei Wo.chen vo.r dem angegebenen Tag 
unter Angabe des Orts, der Zeit, des Zwecks und 
der Tageso.rdnung schriftlich einzuberufen; etwa 
vo.rli,egenide Wahlvorschläge sind bekanntzuge
ben. 

(3) Die Vereinsversammlung ist am Sitz des 
Vereins abzuhalten; den Vorsitz haben der Ver
,einsvorsteher Qder seine Stellvertreter. Ist kei
ner VQn diesen anwesend, hat die V,ereinsver-
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sammlung für diese Sitzung mit einfacher Mehr- (3) Der Landeshauptmann hat ,die Auflösung 
heit der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzen- des Vereins im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
den zu wählen. bekanntzumachen. ' 

(4) Die Vereinsversammlung ist beschlußfähig, 
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß gdaden 
und zumindest, die Hälfte der Mitglieder an
wesend ist. Trifft die zweite Voraussetzung zum 
festgesetztJen Beginn einer Versammlung nicht 
zu, ist die Vereinsversammlung eine. halbe 
Stunde nach diesem Zeitpunkt ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder be
schlußfähig, sofern darauf in der Einladung hin
,gewiesen worden ist. 

(5) Zu einem gültigen Beschluß ist die ein
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er
forderlich; Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm
abgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Zu einem gül
tigen Beschluß gemäß § 9 Abs. 2 Z. 1, 4, 6 
und 7 ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebe
nen Stimmen ,erforderlich; 

(6) Ober die VereinsV'ersammlung ist eine Nie
derschrift :l!ufzunehmen und vom Vorsitzenden 
zu unterzeichnen. Sie hat insbesondere alle Teil
nehmer und das Ergebni:s der Abstimmungen 
zu enthalten. 

Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereins
verhältnis 

§ 11. Für al~e Streitigkeiten aus dem Vereins
verhältnis is-tein Schiedsgericht, bestehend aus 
zwei Schiedsrichtern und einem Obmann, zu
ständig. Die Bestellung und die Geschäftsord
nung des Schiedsgerichts 'Sind ln den Statuten 
festzulegen. 

Auflösung des Vereins 

§ 12. (1) Die Vereinsversammlung kann die 
Auflösurig des V:er,eins nur beschließen, wenn 
sie vorher der Auflösung oder Verschmelzung der 
Sparkas-se zugestimmt hat, diese vom Bundes
minister für Finanzen genehmigt und die Ab
wicklung oder Verschmelzung durchgeführt wor
den i&t. 

(2) Der Landeshauptmann kann den Verein auf
lösen, wenn trotz vorherig,er schriftlicher Mah
nung die Vereinsversammlung ihre gesetzlich,en 
Aufgaben nicht erfüllt, der Verein seinen statu
tengemäßen Wirkungskreis übeI1smreitet oder 
sonst die Vorauss'etzungen ,seines rechtlichen Be
stands innerhalb einer vom Landeshauptmann 
gesetztlen angemessenen Frist nicht wiederher
stellt. Der Landeshauptmann hat einen Abwick
ler zu bestellen. Die rechtskräftige Auflösung des 
Ver,eins bewirkt die Auflösung der Sparkasse, 
wenn nicht innerhalb vonsech,s Monaten ein 
Sparkassenv,er,ein zum Zweck der Fortführung 
der Sparkasse neu gebildet wird. 

Satzung der Sparkasse 

. § 13., (1) Jede Sparkasse muß eine Satzung: 
haben, die hei einer 'neugegründetlen Gemeinde
sparkasse von der Haftung,sg>emeinde (§ 2 Abs. 1), 
bei einer Vereinsspark'a'sse vom Sparkassenver
ein (§ 3 Abs. 1) zu ers-tellen ist. 

(2) Die Satzung hat insbesondere zu enthal-
ten: 

1. den Namen und den Sitz der Sparkasse; 
2. den Geschäftsgegenstand der Sprurkasse; 
3. die Art der Sparkasse; 
4. bei ,einer Gemeindesparkasse den Namen 

aller für die Verbindlichkeiten der Sparkasse 
haftenden Gemeinden; 

5. bei Gemeindesparkassen mit mehreren Haf
tungsgemeinden ,den Namen jener Haftungs
gemeinde, deren Bürgermeister Vorsitzen
der des Sparkassenrats ist, und die auf die 
einzelnen Haftungsgemeinden entfallende 
Anzahl der MitgliJeder des Sparkassenrats; 

6. die Zahl der Mitglieder des Sparkassenrats; 
7. die Zahl der Mitglieder und der stellver

tq-etenden Mitglieder des Vorstands; 
8. die Bezeichnung des zuständigen Sparkassen

registers; 
9. die Form der Bekanntmachungen der Spar

kasse. 

(3) Die Satzung kann für einzelne Arten von 
Bankgeschäften, insbeson'dere für Kreditgeschäfte, 
Höchstgenz,en (Einzelobligo- und Kontingentgren
zen), Laufzeiten und Sich'erheiten näher bestim
men und festlegen, welche Kireditgeschäfte der 
Zustimmung des Sparkassenrats bedürfen. 

(4) Die Satzung und jede Änderung bedür
f,en der Bewilligung des Bundesmini'sters für Fi
nanzen, die zu erteilen ist, ,sofern die Satzung 
oder deren Änderung diesem Bundesgesetz sowie 
anderen bundesgesetzlichen Vorschriften, ins be- ' 
sondere dem Kredi,twesengesetz, nimt wider
sprechen. 

Organe der Sparkasse 

§ 14. (1) Die Organe der Sparkasse sind der 
Vorstand und der Sparka5senrat. 

(2) Die Tätigkeit der nicht auf Grund eines 
Dienstverhältnisses bei der Sp:l!rkasse beschäftig
ten Mitglieder ·der Organe ist ehrenamtlich; der 
Ersatz von Auslagen und· die Bezahlung von 
Sitzungsgeldern ist zulässig. Die Höhe des 
Sitzungsgeldes hat sich nach dem Geschäftsum
fang der Sparkasse und in einem angemeS'Senen 
Verhältnis zu der hiemit verbundenen Arbeits
leistung zu halten. 
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(3) Höchst'ens <ein Drittel der Mitglieder des 
Sparkassennns darf aus Mitgliedern der Ge
meindevertretungder HaftunglSgemeintcle(n) oder 
der Gemeinde am Sitz der Sparkasse bestehen. 

Persönliche Voraussetzungen für Organmit
glieder 

§ 15. Einem Organ ,einer Spa'rkaS'Se dürfen nur 
eigenberechtigte österreichische Staatsbürger an
gehören. Ausgeschlossen 'sind: 

1. Alrbeitnehmer der Sparkasse, ausgenommen 
Mitglieder des Vorstands und die vom Zen
tralbetriebsrat (Betriebsrat) entsendeten Mit
glieder des Sparkassenrats; 

2. Personen, ,die nach § 13 Abs. 1 bis 6 der 
GewO 1973 vom Antritt eines Gewerbes 
ausgeschlo~sen sind. 

Vorstand 

§ 16. (1) Der VOl1Stand hat unter eigener Ver
antwortung die Geschäfte der Sparkasse zu füh
ren. Er besteht aus zwei bis sieben Mitgliedern, 
die vom Sparka'ssenrat auf bestimmte Zeit, höch
stens auf fünf Jahre, zu besteHen sind; wieder-

, holte Bestellungen .sind zulässig. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands dürfen nur 
auf Grund eines Dienstverhältnisses hauptbe
ruflich bei der Sparkasse tätig ~ein und müssen 
eine einschlägige berufliche Tätigkeit und Er
fahrung bei einer inländischen Kreditunterneh
mung oder im Prüfungsverband nachwei.sen. Der 
Sparkassen:rat kann überdies auf Grund eines 
Dienstverhältnisses bei der Sparkass,e hauptbe
ruflich tätige Pelisonen zu stellvertretenden Vor
standsmitgliedern bestellen. Die Vorschriften für 
die Vorstandsmitglieder gelten auch für die stell
yertr,etenden Vorstandsmitglieder .. 

(3) Di,e Stimme ,des VOl'Sitzenden des Vor
sta.nds, der vom Sparkassenrat zu bestellen ist, 
gibt, wenn die Satzung nich'\jg anderes bestimmt, 
bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

(4) Der Sparkassenrat kann die Bestellung zum 
VOr'standsmiuglied aus wichtig,en Gründen, ins
besonder,e bei grober Pflichtverletzung, wider
rufen. Der Widerruf ist wirksam, solange nicht 
über ,eine Unwirksamkeit durch Gericht (§ 14 des 
Aktiengesetz,es 1965, BGBl. Nr. 98) l11echtskräf
tig entschieden ist. Ansprüche aus dem Dienst
verhältnis werden hiedurch nicht berührt. 

, (5) Der Vorstand hat ein,e Geschäftsverteilung 
festzusetzen, die der Zustimmung des Sparkas
senrats bedarf. Einigt er sich hierüber nicht, hat 
der Sparkassenrat die Geschäftsverteilung zu be
schließen. 

(6) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller 
Arbeitnehmer der Sp3lrkasse. Er kann mit Zu-

stimmung des Spark3lSSenrats an mehrere Per
sonen gemeinschaftlich die Prokura oder Hand
lungsvollmacht erteilen; dieser Beschluß hat ein
stimmig zu erfolgen. 

(7) Die Vorstandsmitglieder haben ihre Ge
schäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge
schäftsleiters zu führen. Sie sind der Sparkasse 
zum Ersatz jedes durch ,eine Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden's als Gesamtschuldner yer
pflichtet, sofern sie nicht beweisen, daß sie ihre 
Sorogfaltspflicht' ,erfüllt haben; solche Schaden er
'satzansprüche verjähren in fünf Jahren. 

'(8) über die Sitzungen des Vorstands ist eine 
Niederschrift aufzunehmen und vom Vorsitzen
den (Stellvertreter) zu unterfertigen, wobei ins
besondere der Tag und der Ort, die Teilnehmer 
der Sitzung ,sowie da.s Ergebnis der Abstimmun
g,en festzuhalten sind. 

Sparkassenrat 

§ 17. (1) Der Sparkassenrat hat die Tätig
keit des Vorstands zu überwachen. 

(2) Dem Sparkassenrat obliJegen weiters: 
1. die Beschlußf3:!Slsung über Änderungen der 

Satzung; 
2. die Bestellung und der Widerruf der Be

stellung der Vorstandsmitglieder einschließ-, 
lich ,des Vorsitzenden des Vorstands, ,dessen 
Stellvertreter sowie der stellvertretenden 
Vorstandsmitglieder; 

3. der Abschluß und die Änderung von Dienst
vertr:ig,en mit VOl'1standsmitgliedern; 

4. die Beschlußfassung über die Geschäftsord
nung für den Vorstand und den Sparkassen
ratsowie über die Geschäftsverteilung des 
Vorstands, ISofern dieser 'sich darüber nicht 
einigt (§ 16 Abs. 5); 

5. die Beschlußf3:!ssung über den Ennschei:dungs
rahmen bei Krediten, insbesondere über 
Art ,und Höchstgl'1enzen derselben; 

6. die Behandlung der Prüfungsberichte der 
Prüfungsstelle (§ 24); 

7. die Feststellung ,des geprüften Jahresab
schlusses, d~e Billigung des Geschäftsberichts 
sowie die Beschlußf3ls'sung über die Verwen
dung des Gewinns und die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands; 

8. bei Vereinssparkassen die Vorlage des .fest
gestellten Jahresabschlusses und des gebillig
ten Geschäftsberichts an die Vereinsversamm
lung; 

9. die Festsetzung der Sitzungs~elder; 
10. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

gegen Mitglieder des Vorstands; 
11. Idie Beschlußfa:s'sung über die Verschmelzung 

oder Jie Auflösung der Spal'1kJ3lsse; 
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12. die Bestellung der Abwickler und ihre Ent
lastung. 

(3) Maßnahmen der 'Geschäftsführung können 
dem Sparkassenrat nich,t übertragen werden. Die 
Satzung kann jdoch bestimmen, daß bestimmte 
Geschäfte nur mit Zustimmung des Sparkassen
rats ·durchgeführt werden dürfen. 

(4) Die Beschlüsse gemäß Abs. 2 Z. 11 be
dürfen bei Gemeindesparkassen der Zustimmung 
der Haftungsgemeinden, bei Vereinssparkassen 
der Zustimmung der Vereinsversammlung,en. 

(5) Der Sparkassenrat be~eht aus dem Vor
sitzenden und mindestens drei weineren Mitglie
dern sowie den vom Betriebsrat (Zentralbetriebs
rat) entsendeten Mitgliedern. Die Gesamtzahl 
der Mitglieder des Sparkassenrans darf insgesamt 
dreißig nicht übersteigen. 

(6) Vorsitzender des Sparka,s,senrans ist bei Ge
meindesparkassen der Bürgermeister der Haf
tungsgemeinrde (§ 13 Abs. 2 Z. 5), bei Vereins
sparkassen der Vereinsvor,steher. Die Gemeinde
'vertretung kann anstelle des Bül1germersters ein 
Mitglied des Gemeinderats zum Vorsit~enden des 
Sparkassenrats bestellen. 

(7) Die weitel'en Mitglieder des Sparkassen
rats sind bei Gemeindesparkassen von der Ge
meindevertretung der Haftungsgemeinden, bei 
Vereinsspar ka'ssen von der Ver,einsversammlung 
(§ 9 Abs. 2) zu wählen. 

(8) Die Gemeindevertretung der Sitzgemeinde 
einer Vereinssparka'sse hat ein Mitglied in den 
Sparkass.enrat zu ,entsenden. 

(9) Die Mitglieder' des Sparkassenrats können 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nur anderen Mit
gliedern des Sparka'ssenrats übertrag,en. 

(10) Die Mitglieder des Sparka;ssenrats können 
nicht zugleich dem Vorstand der Sparkasse ange
hören. 

Innere Ordnung des Sparkassenrats 

§ 18. (1) Der Sparkassenrat wählt aus seiner 
Mitte mindestens einen VOl'sitzenlden-Stellver~ 
"treter. Der Vorstand der Sparka;sse hat dem Lan
deshauptmann die Namen des Vorsitzenden und 
seiner Stellvertreter unverzüglich ,schil"iftlich be
kanntzugeben. 

(2) Die Funktionsdauer der Mitglieder des 
Sparkassenrats endet mit Ablauf jener Sitz.ung des 
Sparkassenrats, in der über den Jahresabschluß 
rur dJas ,a1l1f die Wahl oder Berufung folgende 
vierte Geschäftsjahr beschlossen wird; eine Wie
derwahl oder einer Wiedet:berufung ist zulässig. 
Die Mitgliedschaft im Sparkassenrat erlischt fer
ner durch Tod, durch Rücktriot oder bei Weg
fall einer persönlichen Voraussetzung gemäß 
§ 15. Scheidet ein Mitglied des Sparkassenrats 

vor Ablauf der Funktionsdauer aus, ist die Neu
wahl oder die Neuberufung für <die restliche 
Funktionsdauer vorzunehmen. 

(3) Der Sparkassenrat hat mindestens viertel
jährlich zusammenzutreten. Eine Sitzung ist un
v,erzüglich einzuberufen, wenn dies lunter Angabe 
von Gründen der Bundesminister für Finanzen 
oder der Landeshauptmann, der Vorstand oder 
mindestens ein Drittel der Mitglieder des Spar
kassenrats schriftlich verlangen. Die Sitzungen 
sind vom Vorsitzen'den schriftlich mindestens 
acht Tage vorher unter Angabe des Orts, der 
Zeit und der Tagesordnung einzuberufen. 

(4) Der Sparkassenrat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend 
ist. Für einen gültigen B·eschluß ist die ein
fache Mehrheit der abgegehenen Stimmen er
forderlich; Stimmenthaltung gilt nicht als Stimm
abgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Ein gültiger 
Beschluß gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1 und 11 be
darf überdies der Anwesenheit von zwei Drit
tel der Mitglieder des Sparkassenrans und der 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen; 
§ 16 Abs. 8 ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) Der Sparkassemat kann zur Vorbereitung 
von Verhandlungen und Beschlüssen sowie für 
die Beschlußfassung in den Angelegenheiten ge
mäß § 17 Abs. 2 Z. 3 aus ,seiner Miote Ausschüsse 
einsetzen. Der Sparkassenrat kann Kreditaus
schüsse bilden, die über Antrag des Vorstands 
über jene Krediq~eschäfte entsch,eiden, die ihnen 
der Spar:luts:s,enralt vorbehält (§ 13 Ahs. 3). Jede 
Haftungsgemeinde kann in die Ausschüsse ein 
dem Sparkass,enrat aQgehörendes Mitglied ent
senden. Ein vom B'etriebsrat entsendetes Mit
glied hat Anspruch auf Sitz und Stimme, soweit 
es.sich nicht um eine Angelegenheit gemäß § 17 
Abs. 2 Z. 3 oder eine Angelegenheit des Kre
ditausschusses handelt. 

(6) Den Sitzungen des Sparkas'S'enrats und 
seiner Ausschüsse können zur Beratung über ein
zelne Gegenstände neben Iden Vorstandsmit
gliedern auch Sachv,erständige und Auskunftsper
sonen zugezogen werden. Soweit über Anträge 
des Vorstands zu ,entscheiden ist, sind dessen 
Mitglieder zur Berichterstattung beizuziehen. 

(7) Der Sparkassenrat wird durch seinen Vor
sitzenden, im Fall dessen Verhinderung durch 
seinen Stellvertreter, nach außen vertreten. 

(S) Für die Sorgfaltspflicht und Verantwort
lichkeit der Mitglieder des Sparka;ssenrats gilt 
§ 16 Abs. 7 sinngemäß. 

Vertretung 

§ 19. (1) Die Sparkasse wird durch zwei Vor
standsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und 
einen Gesamtprokuristen gemeinschaftlich ver~ 
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treten. Mit den handelsgesetzlichen Einschrän
kungen kann die Sparkasse auch durch zwei Ge
samtprokuristen vertretlen werden, wenn die 
Satzung. dies vorsteht. Dritten gegenüber sind 
andere Beschränkung,en der Vertretungsbefugnis 
des Vorstands unwirksam. 

der'e betriebliche V,erwendungszwecke der Spar
kasse (Sonder rücklagen) zuzuführen. Das Grün
dungskapital der Sparhsse und die Rücklagen 
gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz, BGBL 
Nr. 183/1955, sind der Sicherheitsrücklage gleich
gestellt. Ein etwaiger Verlust ist durch Auflö
sung der SicherhertJsrücklag,e oder sonstiger Rück
lagen zu decken. 

(2) 1st eine Willenserklärung von Dritten der 
Sparkas.sle gegenüber abzugeben, genügt die Ab
gabe .gegenüber einem Vorstandsmitglied. (2) Neben den Rücklagen geinäß Abs. 1 kann 

Vor- auch eine Rücklage für Zwecke der AlLgemein
diese heit (Widmungsrücklage) gebildet werden. Die 

der Wi,dmungsrücklage zugeführten Beträge 

(3) In Rechtsbeziehungen zwi~chen den 
standsmitgliedern u1)d deli" Sparkasse wird 
durch den Sparkassenrat veI1treten. 

, dürfen, wenn das haftende Eigenkapital der Spar-
kasse (§ 12 Abs. 2 Z. 4 KWG) nicht mehr als 
5 vom Hundert der Verpflichtungen' (§ 12 
Abs. 4 KWG) betr~gt, 5 vom Hundert des Ge
winns nicht übersteigen. Dieser Hundertsatz vom 
Gewinn erhöht 'sich bei einem haftenden Eigen
kapital von mehr als 5 vom Hundert bis 7,5 
vom Hundert auf 10" von mehr als 7,5 vom 
Hundert bi,s 10 vom Hundert auf 20 und von 
mehr als 10 vom Hundert auf 30 vom Hundert 
des Gewinns. 

Geltendmachung der Haftung 

§ 20, Der Landeshauptmann kann 'im Namen 
und auf Kosten der Sparkass,e Ideren Ersatzan
sprüche gegen Mitglieder des Vorstands geltend 
machen, wenn dies der Sparkassenrat unt,erläßt. 
Ersatzansprüche der Sparkasse gegen Mitglieder 
des Sparkassenrats kann nur der Landeshaupt
mann im Namen und auf Kosten der Sparkasse 
geltend machen; der Landeshauptmann kann die 
Finanzprokuratur mit: seinler Vertretung be
trauen. Die Rechte des MasseV'erwalters zur Gel
tendmachung von Ersatzansprüchen der Gläu
biger gegen Organe der Sparkasse bleiben unbe
rührt. 

Veranlagung bei Kredituntern~hmungen 

§ 21. (1) Die Sparkasse hat unbeschadet der 
R,egelung nach § 13 KWG ihre Schilling gut
haben bei der Oesterreichi'schen Nationalbank 
und bei der Girozentrale und Bank der öster
reichischen Sparkassen Aktiengesellschaft zu hal
ten, sofern in deit nachstehenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist. ' 

(2) Die Sparkasse darf bei andel'en als den im 
Abs. 1 ,genannten Kreditunternehmungen Gut-

,haben in inländischer Währung bis insgesamt 
höchstens 3 vom Hundert, mit Bewilligung des 
Bundesministers für Finanzen bis zu 4 vom Hun
dert der Spareinlagen und Sonstigen Einlagen 
(§ 13 Abs. 5 KWG) halten. D~e Bewiiligung ist 
zu 'erteilen, wenn ·einer solchen Veranlagung all
gemeine kreditwirtschaftliche Erfordernisse nicht 
entgegenstehen. 

(3) Sparkassen mit einer Bilanz,summe von 
über 30 Mrd. S dürfen bei anderen als den im 
Abs. 1 genannten Kr,ediuunternehmungen Gut
haben in unbeschränkter Höhe halten. 

Jahresergebnis 

§ 22. (1) Die Sparka~se hat für jedes abgelaufene 
Geschäftsjahr einen Jahresabschluß (Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung) zu erstellen. Der 
Gewinn ist der Sicherheitsrücklage, den nach den 
einkommensteuerlichen Bestimmungen zulässi
gen Rücklagen sowie den Rücklagen für beson-

(3) Di'e Beschlüsse über die Verwendung der 
Widmungsrücklage bedürfen der Bewilligung des 
Landeshauptmanns. 

Rechnungslegung 

§ 23. (1) D;a,s Geschäftsjahr der Sparkasse ist 
das Kalenderjahr. 

(2) Der Vor.stand hat für jedes Geschäftsjahr 
bis zum 31. März des Folgejahrs den Jahresab
schluß unter Verwendung eines Formblatts (An
lage zu § 24 des Kreditwesengesetzes) aufzu
stellen und den Geschäftsbericht zu verfassen. 
Dabei sind der § 128 Abs. 1, Abs. 2 Z. 6, 7 
und 8, Abs. 3 :und 4 sowie die §§ 129 und 133 
des Aktiengesetzes 1965 sinng,emäß anzuwenden. 

(3) Der Vorstand hat den Jahresa!bschluß samt 
Geschäftsbericht unverzüglich der Prüfungsstelle 
(§ 24 Abs. 1) zuzuleiten. Nach der Prüfung 
sind der Jahresabschluß, der Geschäftsbericht und 
ein Vorschlag für die Gewinnverwendung dem 
Sparkassenrat vorzulegen. 

(4) Der Vorstand hat den festgestellten Jah
resabschluß vollständig und richtig mit dem 
vollen Wortlaut des Prüfungsvermerks im Amts
blatt zur Wien er Zeitung oder im amtlichen 
Verlautbarungsorgan der zuständigen Landes
regierung unverzüglich bekanntzumachen. 

Sparkassen-Prüfungsverband 

. § 24. (1) Der nach diesem Bundesgesetz zu 
errichtende Sparka,ssen-prüfungsv·erband (Prü
fungsverbaßld) ist eine Körperschaft des öffent
lichen Rechts mit dem Sitz in Wien. Dem Prü
fungsverband gehören alle Sparkassen als seine 
ausschließlichen Mitglieder an; er hat den aus-
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schließlichen Zweck, eine Prüfungssuelle (§ 1 der 
Anlage ZlU § 24) zur Durchführung der gesetz
lichen Prüfung,en nach Abs. 2 und jener Prüfun
gen. bei den Sparkassen zu unterhalten, mit deren 
Durchführung er nach anderen bundesgesetz
lichen Bestimmungen betraut ist. 

(2) Prüfungen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind:" . 

1. die Prüfung des J ahresabschlu~ses, 
2. unvermutere Prüfungen und 
3. Sonderprüfung,en. 

(3) Die Mitglieder haben den gesamten Auf
wand des Prüfungsv.erbands !durch ausreichende 
Beiträge 'sowie durch Wert- und Zeitgebühren 
zu decken. 

(4) Die Höhe der Beiträge bestimmt sich nach 
der Bilanzsumme des einzelnen Mitglieds zum 
31. Dezember des letzten Jahrs, für das sämtliche 
gepriiften BüaIllZ,en der Mitgli:eder v{)t1ie~en. 

(5) Die einheitlich für alle Mitglieder verrech
neten Gebühren dürfen die jeweils geltende Zeit
gebühr pro Tag und Arbeitskraft 'Sowie die 
Wertgebühr nach dem Honorartarif der Wirt
,schaftstreuhänder im Sinne des Wirtschaftstreu
händer-Kammergesetzes, BGBl. Nr. 20/1948, 
nicht überschreiten. 

(6) Die Organe des Prüfungsverbands sind die 
Ha.uptveI1sammlung und der Verwaltungsrat. 

(7) Der Hauptversammlung obliegt insbeson
dere: 

1. die Fescstellung und die Änderung der 
Satzung des Prüfung,sverbands, die der Be
willigung des Bundesministers für Finanzen 
bedürfen; 

2. die Wahl des Vorsitzenden der Hauptver
'Sammlung und ,seiner Stellvertreter; 

3. die Wahl der Mitglieder ·des Verwaltungs
rats; 

4. über Vorschlag des Verwaltungsrat,s die Be
stellung und die Abberufung ,des Leiters der 
Prüfungsstelle und -seines Stellvertreters, die 
der Bewilligung des Bundesministers für 
Finanzen bedürfen; 

5. die Festsetzung der Beiträge und ,der Ge
bührerrsätze gemäß Abs. 5; 

6. die Beschlußfassung über ·den jährlichen Vor
anschla,g, den Tätigkeitsbericht und den 
Rechnungsabschluß des Prüfungsverbands 
sowie die Entlastung des Verwaltungsrats. 

(8) Jede Sparka'sse hat. in der HaJuptv,ersamm
lung für je begonnene 100 MiII. S Bilanzsumme 
(Abs. 4) eine Stimme. Die Mitglieder üben das 
Stimmrecht durch einen schriftlich bevollmäch
tigten Vertreter aus, der Organmitglied der ihn 
ents'endenden Sparkasse sein muß. 

(9) Di,e ordnungsgemäß einberufene Haupt
versa~mlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und diese 
insgesamt mindestens über die Hälfte der' ge
mäß Abs. 8 ,ermittelten Stimmen verfügen. Ist 
dies nicht der Fall, so beginnt die Hauptv,ersamm
lung erst eine Stunde nach ,dem in der Einberu
f,ung festgesetzten Zeitpunkt. Sie ist dann ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der Mitglieder und 
Stimmen beschlußfähig, sofern in der Einbe
rufung auf diesen Umstand hingewiesen wurde. 
Di,e Hauptversammlung faßt ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltung gilt nicht aLs Stimm
abgabe. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
aLs abgelehnt. Für Beschlüsse gemäß Abs. 7 Z. 1, 
2 und 4 ist ,eine Zweidrittelmehrheit der abge
gebenen gültigen Stimmen ,erforderlich. 

(10) Dem Verwaltungsrat gehören höchstens 
elf auf die Dauer von drei Jahren von der 
Hauptversammlung gewählte Mitglieder, die 
wiederbestellt werden können, an. Der V,erwal
tungsrat hat in allen Angelegenheiuen,die nach 
der Satzung nicht der Hauptversammlung vor
behalten sind, zu beschließen und das Ver
mögen des Prüfungsverbands zu verwalten. 
Er kann den Vorsitz,enden zur Durchführung 
hestimmter laufender Verwaltungs aufgaben er
mächtigen. 

(11) Der Prüf.ungsverband unuerliegtder Auf
sicht des Bundesministers für Finanzen, dem auf 
Verlangen jederzeit aUe Unterlagen vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen sind sowie in die 
Bücher und Schriften Einsicht zu gewähren ist. 

(12) Der Bundesminister für Finanzen hat für 
den Prüfungsverband ,einen Staatskommissär 
(Stellvertreter) zu bestellen, der zu allen Sitzun
gen der Organe zeitgerecht schriftlich zu laden 
ist; § 29 ist sinngemäß anzuwenden. 

Verschmelzung von Sparkassen 

§ 25. (1) Sparkassen können unter Ausschluß 
der Abwicklung 'durch Aufnahme oder durch 
Neubildung v·erschmolzen werden. Bei der Neu
bildung gilt jede der sich vereinigenden Spar
kassen als übertragende Sparkasse. 

(2) Ist ,die übernehmende Sparkasse eine Ver
,einssparkasse und die übertragende Sparkasse 
eine Gemeindesparkasse, so verjähren Ansprüche 
auf Grund der Bürgschaft der Haftungsge
meintde(n) für die Verbindlichkeiten der über
tragenden Gemeindesparkasse in fünf Jahren 
nach dem Rechtsübergang (Abs. 4). Für den 
Gläubigedchutz und die Wertansätze gelten die 
§§ 227 und 228 Abs. 1 des Aktiengesetzes 1965 
sinngemäß. 

(3) Der in Schriftform abzufassende Verschmel
zungsvertrag bedarf der Bewilligung nach § 8 
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Abs. 1 KWG. Umfaßtdie Bewilligung des Ver
schmelzungsvertrags auch die Neubildung einer 
Sparkasse, ist bei der Neubildung einer Gemeinde
sparkasse auch § 2, bei der Neubildung dner Ver
einssparkass'e § 3 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Mit der Eintrag,ung der Verschmelzung in 
das Sparkassenregister (§ 30 Abs. 2 Z. 4) geht 
das Vermögen der übertragenden Sparkasse ein
schließlich der Schulden auf die übernehmende 
oder neugebildete Sparkasse über. Damit ver
liert die übertragende Sparkasse ihre Rechtsper
sönlichkeit und ist vom Landeshauptmann im 
Sparkassenvegister zu löschen. 

(5) Bei der Verschmelzung durch Neubildung 
darf die Verschmelzung der übertragenden 
Spa,rhsse(n) nicht früher als die neu gebildete 
Sparkasse in das Sparkassenregister eingetragen 
werden. 

Freiwillige Auflösung 

§ 26. (1) Die freiwillige Auflösung einer Spar
kasse bedarf eines Beschlusses des Sparkassen
rats; dieser wird bei Gemeindesparkassen erst nach 
Zustimmung der Gemeindevertretung(en) de,r 
Haftungsgemeinde(n) und bei Vereinssparkassen 
erst nach Zustimmung der Vereinsversammlung 
(§ 9) wirksam. Der Vorstand hat sodann die 
Auflösung der Sparkasse zur Eintragung in das 
Sparkassenregister anzumelden. 

(2) Der Auflösung hat die Abwicklung (§ 27) 
zu folgen. Der Sparkassenrat oder, wenn dieser 
nicht innerhalb von zwei Monaten tätig wird, 
der Landeshauptmann, hat zwei Abwickler zu 
bestellen; sie haben die persönlichen Voraus
setzungen der Organmitglieder (§ 15) zu er
füllen und müssen Gewähr für eine ordnungs
gemäße Abwicklung bieten. Die Bestellung der 
Abwickler und deren Widerruf ist dem Landes
hauptmann anzuz,eigen. 

(3) Der Sparkassenrat oder, wenn dieser nicht 
innerhalb von drei Monaten tätig wird, der Lan
deshauptmann hat die Bestellung zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für die Bestellung 
der Abwickler nicht mehr gegeben sind. Für die 
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichk,eit der Ab
wickler gilt § 16 Ab",; 7 sinngemäß. 

Abwicklung 

§ 27. (1) Die Abwickler haben die Gläubiger 
der Sparkass'e unter Hinweis auf die Auflösung 
der Sparkasse durch dreimalig,e Einschaltung im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung aufzufordern, 
ihre Anspruche anzumelden. 

(2) Die Abwickler haben einen Abwicklungs
plan zu erstellen und nach Genehmigung durch 
den Sparka'Ssenrat durchzuführ.en. Im Abwick
lungsplan ist insbesondere anzuführen, wie und bis 
wann die Verbindlichkeiten der Sparkasse voraus-

sichtlich erfüllt werden. Die Abwickler haben 
die Termine für die Rückzahlung der Einlagen 
festzulegen und diese insbesondere durch Ein
schaltung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung be
kanntzumachen. 

(3) über die Durchführung des Abwicklungs
plans und die sonstige Abwicklung haben die 
Abwickler dem Sparkassenra't und dem Landes
hauptmann vierteljährlich zu berichten. Im üb
rigen haben die Abwickler innerhalb ihres Ge
schäftsk11eises die Rechte und Pflichten des Vor
stands und sind vom Sparkassenrat zu über
wachen. 

(4) § 210 Abs. 3, 4 und 5 erscer Satz und 
§ 211 des Aktiengesetzes 1965 sind sinngemäß an
zuwenden. Prokuren erlöschen; ;dies ist im Spar
kassenregister gleichzeitig mit der Auflösung der 
Sparkasse einzutragen. 

(5) Wenn außer V,erpflichtungen zu wieder
kehrenden Leistungen keine Verbindlichkeiten 
mehr bestehen, kann die Abwicklung beendet 
werden, sofern für diese Verpflichtungen den 
Gläubigern Sicherheit geleistet ist. Meldet sich 
,ein Glä;ubiger nicht binnen einem Jahr nach der 
Bekanntmachung (Abs. 1), so ist der geschuldete 
Betrag für ihn gerichtlich zu hinterlegen. Kann 
eine Verbindlichkeit nicht beglichen werden oder 
ist sie streitig, so ist Sicherheit zu leisten. 

(6) Die Iden Abwicklern zu leistende ange
messene Vergütung bestimmt der Landshaupt
mann, bei der Auflösung von Amts wegen der 
Bundesminister für Finanzen. Die Vergütung 
sowie sonstige Kosten der Abwicklung sind aus 
der Abwicklungsmasse ,zu leisten. 

(7) Das nach Erfüllung oder Sicherstellung aller 
der Sparkasse bekannten Verbindlichkeiten ver
bleibende Vermögen geht bei Gemeindesparkassen 
in das Eigentum der Haftungsgemeinde(n), bei 
Vereinssparkassen in das Eigentum der Sitzge
meinrde über und ist für Zwecke der Allg,emein
heit zu verwenden. 

(8) Nach Beendigung der Abwicklung haben 
die Abwickler dem Sparka'SSienrat Schlußrechnung 
zu legen und ihre Entlastung zu beantragen. 
Nach ihrer Entlastung haben sie dem Landes
hauptmann einen Sch1ußbericht zu erstatten und 
nach dessen Genehmigung die Löschung der Spar
kasse im Sparkassenregister zu veranlassen. Der 
Landeshauptmann hat de'n Schluß der Abwick
lung und die Löschung der Sparkasse ,dem Bun
desminister für Finanzen bekanntzugeben. 

Aufsichtsbehörden 

§ 28. (1) Die Sparkassenaufsicht wird in erster 
Instanz vom Landeshauptmann jenes Bundeslan
des, in dem die Sparkasse ihren Sitz hat, und in 
zweiter Instanz vom Bundesminister für Finan-
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zen ausgeübt, soweit dieser nicht nach diesem 
Bundesgesetz allein zuständig ist. Die Zuständig~ 
keit des Bundesministers für Finanzen nach dem 
Kreditwesenges,etz wird hiedurch nicht berührt. 

(2) Die AufsichlJsbehörden und der Staatskom
missär (§ 29) können von den Organen der 
Sparkasse Auskünfte über alle Angelegenheiten 
·der Sparkasse fordern, in die Bücher und Schrif
ten der Sparka'sse Einsicht nehmen sowie den 
Organen der Sparkasse die zur Einhaltung der 
gesetzlichen VOl1schriften erforderlichen Aufträge 
erteilen. 

Staatskommissär 

(2) Im Register sind insbesondere einzutragen: 
1. der .Name und der Sitz der Sparkasse und 

der Stan<dortaller ZweilgsteHen; 
2. die zur Vertretung der Sparkasse berechtig

ten Personen (§ 19); 
3. der VOrnJame, ,der FamiLienname und der 

Beruf der Mitglieder und der stellvertre
tenden MitgLieder des VorstandssofWIre der 
Ges,amtprokurist,en; 

4. die Verschmelzung von Sparkassen; 

§ 29. (1) Der Landesh:a'llptmann hat hei jeder 
Sparkasse einen Sta.atskommissär und !bei Be
darf ,einen SteHvertreter zu ibestellen. Diese . 
,dürfen 'nur für ,eine einzige Sparkasse tätig sein. 
Sie können vom Landeshauptmann jederzeit ab
berufen werden. Im übrigen gilt der § 26 KWG 
sinngemäß. 

5. bei der Auflösung einer Sparkasse der Be
schluß oder der Bescheid über die Auf.1ö
sung, die Bestellung und die Abberufung 
der Abwickler ,sowie . der Schluß der Ab
wicklung und die Löschung der Sparkasse; 

6. der Name u>fi1d der Sitz des Sparkassenver
,eins sowie ·der Vorname, der Familienname, 
der Beruf und die Anschrift des V ereinsvor~ 
stehers und seiner Stellvertreter; 

7. der Name und .der Sitz von Kreditvereinen 
(§ 39) sowie ·der Vorname, ,der Familien
name, der Beruf und die Anschrift der für 
die Kreditve1"eine vertretungsbefugten Per~ 
sonen. 

(2) Der Staatskommissär und sein Stellver
treter sind zu allen Sitzungen des Sparkassenrats 
r,echtzeitig schriftlich einzuladen. Aae Nieder
schriften über die Sitzungen des Sparkassen
r,ats sind dem Sta;atskommissär (Stellv,ertreter) 
unverzüglich zu Üibersenden. 

(3) Der Staatskommissär hat dem Landes
hauptmann mindestens einmal jährLich schrift
lich über seine Tätigkeit und über von 1hm 
wahrgenommen,e ·B,eans,oandruruge.n, jetdoch über 
einen von ihm erhobenen Einspr.uch unverzüg
lich zu berichten. 

(4) Dem Staatskommissär und seinem Stell
vertreter list vom Land·eshauptmann ,als Funk
tionsgehühr eine Vergütung zu le,isten, die in 
einem langemessenen Verhältnis zu der mit der 
Alufsicht v'erhun,denen Arbeit und zu den Auf
wendung·en hiefür zu stehen hat. Der Sparkasse 
ist als A'Ulfsichtsgebühr ein jährlicher Pauschal
betr:a.g vorzuschreiben; dieser hat .in einem ange~ 
messenen Verhältnis :ru den mit d,er Aufsicht 
verbundenen Aufwendungen zu stehen. 

Sparkassenregister 

§ 30. (1) Der Landesha'llptmann (hat für aUe 
Sparkassen, d~e in seinem BundesLand den Sitz 
haben, ein Sparkassenregister zu führen. Eintra
gungen, die sich ,ausschli,eßlich auf Zweigstellen 
beziehen, die in einem Bundesland betriehen 
werden, wo die Sparkasse n.icht ihren Sitz hat, 
sind bei jenem Landeshamptmann zu beantragen 
und durchzufriilhren, ~n dessen Bundesland diese 
ZweigsteUen gdegen sind. Der Landeshauptmann 
hat eine beglauJbigte Ahsehrift der Registerein
tra~ung an jenen Landeshauptmann zu über
mitteln, in dessen Bunde~land ,der Sitz der Spar
kasse gelegen ist. 

(3) Die EintPagung oder Löschung ,im Spar
ka:ssenregis1Jer kann n:ur 3IU.f Grund 'ein:es Be
sch,eiids ,des Bundesministers'flür Finanzen oder dies. 
Landesha,uptmanns sowie auf Grund eines 
schriftlichen Antrags der Sparkasse ,erfolgen .. Bei 
der Gründung einer Sparkasse hat die Haftungs
gemeinde oder der Vereinsvorsteherdie :erfor
derlichen Anträge zu stellen. 

(4) Eine Sparkasse darf erst nach: Bewilligung 
der Satzung in das Sparkassenreg.ister eingetr,a
gen werden. 

(5) Bei einer Auflösung von Amts wegen hat 
der Bundesminister für Finanzen den Auflö
sungsbesch'eiddem Landeshauptmann zur Ein
tl"'agung in Idas Sparkassenl'egister ,zuzustellen. 

(6) Das Sparkassenregister ist öffentlich. Von 
den Eintragungen kann eine Abschrift gefor
dert werden, die lauf Ver.langen ,amtlich z'u be
gIaUlbigen list. SoLange eine einziUtragende Tat
sache im 'Sparkassenregister nicht amfscheint, 
kann sie von der Sparkasse einem Dritten nur 
entgegenges,etzt werden, wenn die Sparkasse be
weist, daß diese T.atsachedem Dritten bekrannt 
war. I,st die Tatsach,e eingetragen, so muß sie ein 
Dritter gegen sich gelten lassen, es sei de:1n, d'aß 
er sie weder kannte noch kennen mußte. 

(7) Die Abs. 2 ,bis 6 sind für Eintragungen von 
Zweigs'teIlen, die nicht im Bundesland des Sitzes 
der Sparkasse gelegen sind, sinngemäß lanzuwen
den. 

(8) Di.e näheren Vorschriften ülber ,die Ein
r.ichtunrg, die Eintragung·en und Führung des 
Sparkassenregisters werden durch Verordnung 
desB'undesministers wr Finanzen bestimmt. 

2 
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Zwangsstrafe I desgesetzes neu zu besteHen. Mit der Bestellung 

§ 31 (l) 'E f"IJ . S k' . . d' der neruen Organe erlöschen die Runkt~onen der • r u t ·eJllle po:<r 'ass,e eIne m 'lesem .... .. 
B d tz b .. d t V fl'cht . auf Grund ·der rblshengen V;orschnften tatllg,en un esgese egrun e eerp 1 ung mner- .,. . 
h lb . F . 'cht . t . Or~ane. DIe bIS daJhm geltende Satzung tritt 
'~·emer .,angemessenen n.st ,m ,so. ,IS sie außer Kraft 

mtt Besche~d a'Ufz,u~ordern, ~hrer Verpfl:lChtung· . 
nachzukommen. Dieser Bescheid ist vom Lan
desh:<uptmann, in den d,ern Bundesminister fürr 
Finanzen zur Entscheidung vorbehaltenen Fällen 
Vlon diesem zu erloa,ssen. 

r(2) F'ür cLie Vol1str,eck.'U:Ilig ernes Besch,e~cLs nach 
Abs. 1 tritt an die Stelle des im § 5 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 172, vorg,esehenen Betrags von 10000 S 
der Betrag von 50 000 S. 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 32. (1) Die bei Inknafttreten dieses Bundes
gesetzes bestehenden Sparkassen gelten als Sp:ar
kassen im Sinne dieses B,undesgesetzes. 

(2) Die bei Inrkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Or,~ane und deren Mitglieder blei
ben zunächst nach Maßgabe der §§ 33 ff. in 
ihren Funktionen. 

(3) Die 'nach dioe:.em Br~ndesgesetz erforder
lichen Beschlüsse zur Anpassung der Satzungen 
.obliegen bei Gemeindesparkassen dem Verwal-
1:ungsaüsschuß, -bei Vereinssparkassen der Haupt
versammlung bzw. Gener.alversammlung und 
hei den Bezirkssparkassen (§ 36) rder Verwal
tungskommission. 

(4)' Sparkassen, die nicht innerhalb der in 
diesem Bundesgesetz festgelegten Fristen die 
ßew.illigung einer diesem Bundesgesetz ange
paßten SatzJUng beantra,gt oder ihre r,echtmäßigen 
Organe bestellt haben, hat der BUlndesminister 
für Fin:anzen mit Bescheild aufzufordern, den 
gesetzmäßigen Zustand innerhalb der nicht 
erstreckharen Frist von sechs Mon:aten herzu
stellen. Wenn innerhalh dieser Frist der gesetz
liche Zustand nicht hergestellt wird, hat der 
Bundesminister für Rinanzen die Sparkasse von 
Amts wegen aufzulösen. Der Bundesminister für 
Finanzen hat zwei Abwickler zu bestellen; der 
§ 26 Abs. 2 .und 3 ist sinngemäßanzurwenden. 

Übergangsbestimmungen für Gemeindespar-
kassen 

§ 33. (1) Das gemäß § 32 Abs. 3 zuständige 
Organ der Gemeindesparkasse hat die Satzung 
den Voorschriften dieses Bundesgesetzes bis 
31. Dezember 1979 anzupassen und beim B,un
desminister für Finanzen deren BewiLligung zu 
bela.ntnagen. Die B-ewimgung ist zu ,erteilen, 
wenn ,die Sa1:zung diesem Bundes,gesetz nicht 
widerspricht. 

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Rechts
krah d,er ,Bewillig'ung der neuen Satzung sind 
die Organe nach den Bestimmungen dieses Bun-

Übergangsbestimmungen für Sparkassenvereine 

§ 34. (1) Die bei Inkrafttireten dieses Bundes
gesetzes bestehenden Organe der Sparkassen
vereine Ulnd :deren Mitglieder blefben zunächst 
in ~hr·en F'unktionen. Der Vereinsvorsteher hat 
die diesem Bundesgesetz entsprechenden neuen 
Statuten des Sparkassenvereins der Vereinsver
sammlung des bisherigen Sparkass,envereins bis 
spätestens 31. März 1979 zur Beschlußfassung 
vorzulegen. 

(2) Der VereinsV'orsteher hat die beschlossenen 
Statuten bis spätestens 30. J.uni 1979 dem Lan
deshauptmann vorzulegen; der § 5 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Sobald die neuen StJatuten rechtswirham 
geworden sind, hat der Vereinsvorstelher eine 
Bescheinigung gemäß § 5 Abs. 6 zu v,erLangen 
und unverzüglich die erste Vereinsvers1ammlung 
einzuherlUfen rund hierüherdie Sitzgemeinde 
unter Hinweis auf§ 17 Abs. 8 gleichzeiuig 
schriftlich zu verständigen. Die Mitglieder des 
bisherig,en .6p'atkassenvereins bilden die erst!'! 
Vereinsversammlung. Diese kann au,f Antrag 
des bisherigen Vereinsvorstehers zur Erreichung 
der gesetzlichen Mindestanzahl (§ 6 Albs. 1) 
weitere Mitglieder ,alufn:ehmen, Idie so~ort stimm
berechtigt sind. Der bisheri'ge Vereinsvorsteher 
hat die Wa;hl ,des neuen VereinsVlorstehers, seiner 
Stellverureter und der übrigen zu wählenden 
Mitglieder ,des neuen Sparkassenl'lats innerhalb 
eines weiteren Monats zu veranl,assen. 

(4) Beirder Wahl des V'ereinsVlorstehers hat 
den Vorsitz in .der Verelmsv,ersamlm!1urrg das .an 
Lebensjahren älteste anwesende Vereinsmitglied, 
bei den folgenden Wahlen der neugewählte Ver~ 
einsvorsteher zu führen. Mit der Wahl, des 
Ineuen Ver,eins'v.orstehers rund seiner Stellv,er
treter ,erlöschen IdieFlunk60nen des bisherigen 
Vereinsv.orstehers (Stdlvertreter). 

(5) Finden diese Wahlen nicht bis 31. Dezem
ber 1979 statt, hat der Bundesminister für 
Finanzen die zugehörige Ver.einssparkrasse ,unter 
sinng,emäßer Anwendung des § 32 Abs. 4 .auf
zulösen. Mit der Löschung der Sparkrasse im 
Sparkassenregister ist auch der Z!ugehörige Spar
kassenverein ,aufgelöst. 

Übergangsbestimmungen für Vereinssparkassen 

§ 35. (1) Das gemäß§ 32 Albs. 3 zuständige 
Organ der Vereinssparkasse hat die Satzung den 
V.orschr.iften dieses Bundesgesetzes bis 31. De
zember 1979 anzupassen !Und beim Bundesmini
ster für Finanzen deren Bewilli'gJUng zu bean-
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tragen. De>r § 33 Albs. 1 zweiter Satz sowie 
Albs. 2 gelten sinngemäß. 

(2) Die bei Inkra:fttreten -dieses Bn..llldesgesetz,es 
bestehenden Vereinssparkasse~ mit Haftung der 
Gemeinde am Sitz der Sparkasse können auf 
Grund 'einvernehmlicher Beschlüsse der Gemein
deveruretung und der Hauptversammlung der 
Sp.arImsse die bisherigen Halfwngsgemeinden bis 
31. Dezern!ber 1979 von ihrer Haftun>g unt'er 
sinngemäßer Anwendung des § 25 Abs. 2 ent
binden oder sich in eine Gemeindesparkas.se nach 
§ 2 umwandeln. Kommt es zu keinen einver
nehmlichen Beschlüssen, hat der Bundesminister 
für Finanzen di.e Sparkasse von Amts wegen auf
zulösen. ' 

Umwandlung der Bezirkssparkassen 

§ 36. (1) Bei den im Bunde91>and Steiermark 
von einem ,ehemaligen autonomen 'Bezirk (Orts
gemeindeverb:and) er>richteten Sparkassen steht es 
den Gemeinden, die dem a:uwnomen Bezirks
verband iangehört halben, frei, bis 31. Dezember 
1979 zu beschließen, daß sie für ,die V'erbind
lichkeiten der Sparkass,e die Haftung gemäß § 2 
Abs. 1 übernehmen. Kommt ein Beschluß inner
halb der Frist wenigstens bei der Sitzg'emeinde 
zustande, ist der § 33 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Umwandlung kann auch durch Ver
schmelzung erfolgen. Die Auf'~a!ben des Spar
kassenra'ts sind hiebei von ,der Verwaltungs
kommis,sion wahrzunehmen. 

(3) Erfolgt keine Umwandlung rgemäß Abs. 1 
oder 2, so hat der Bundesminister für Finanzen 
die Sparkasse von Amts wegen aufzulösen. 

Übergangsbestimmungen für den Vorstand der 
Sparkasse 

§ 37. (1) Die bei Inkra:fttreten dieses B>undes
gesetzes definitiv als Sparkass,enleiter (Stellvertre
ter) tätigen Al'beitnehmereiner Spa;rkasse gelten 
mit der Genehmigung der neuen Satzung als 
Vorst'aindsmitglieder (stellvertretende Vorstands
mitglieder). 

(2) Der Sparkassenrat kann neben den haupt
beruflich tätigen Vorstandsmitgliedern nach 
Maßga:be des § 16 Abs. 1 ehrenamtliche Vor
standsmitglieder, deren Funktion jedoch späte
stens am 31. Dezember 1986 erlischt, 'bestellen; 
der § 16 Abs. 2 ersner Satz ist a'uf ehrenamt, 
liehe Vorsoand!>mitglieder nicht ,anzuwenden. 

Übergangsbestimmungen für den Prüfungsver-
band 

§ 38. (1) Der Prüfungsverblnd hat sich inner
halb v,on zwölf Monaten nachdem Inkr;alfttre
ten dieses Bundesgesetzes zu konstituieren. Der 
Vorsteher des öst;err,eichisch'en Sparkassen- und 
Giroverbands hat di:e GrürrdtmgsV'ersammlung 
einzuberufen. Mit der Errichwng des Pl'üfungs
vellbands srndder österreichische Sparkassen-

und Giroverband und der Alpenländische Spar
kassen- und Giroverband ,aufgelöst; ,ihr Ver
mögen geht durch Gesamtrechtsnachfolg'e 'auf 
den Prüf,ungsverbran'd über. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
für die Prüfungsstelle des österreichisehen Spar
kassen- und Gimrverhands tätigen Al'beionehmer 
des Hauptverbandsder österreichischen Spar
kassen sind mit aUen Rechten und Pflichten, d,ie 
ihnen beim Hauptverband zustelhen, in den 
Prüfungsvepband zu übernehmen. Die ind.j'esem 
Zeitpunkt bestehenden Verpflichwngen am 
Ruhe- und Versorgungsrgenußa:nsprüchen ehe
maliger für die Prüfungsstel!e tätig gewesener 
Allbeitnehmer gehen ·aufden Prüfungsverhand 
über. 

(3) Die bei Inkrafttreten ldieses Bundesge
s'etzesals Leiter der Prüfungsstelle und als stell
v,ertretender Leiter tätigen Arbeitnehmer gel
ten mit Inkrarfttreten dieses 'Bundesgesetzes und 
der Satzung ,des PrÜlfungsveribands arls im Sinne 
des § 24 und .der PriilfiUngsordnung bestellt. 

(4) Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundes:gesetzes laus dem DienSllverhältnis 
der vom Prüfungsverband z'u übernehmenden 
Arbeitnehmer bestehenden Verpflichtungen be
treffend Pensions- und Abferti'gungsansprüche 
sowie für die Verpflichtungen l'usder über
nahme der Pensionslasten v'Onzuzurechnenden 
R,uhe- und Versorgungsgenußempfängern 
(Abs. 2), sind die entsprechenden Vermögens
werte durch den Hauptvel'band ,der österreichi
schen Sparkassen ,an den Prüfungsverband zu 
übertragen. Die Verpflichoungensind nach han
delsrechtlichen und versichellungsmathematischen 
Grun'dsätzen zu berechnen. 

(5) Di,e vom östeI1reichischen Sparkassen- und 
Giroverband unrd vom Alpenländischen Spar
kassen- und Giroverband übernommenen Ver
pflicht;ungen fiiu Arbeitnehmer sowie für Ruhe
und Versorgungsg,enußempfängerdes Hauptv'er
bands der österreichischen Sparkassen, die nicht 
in ein Dienstverhält,niszum P,rüfungsverband 
eintreten rbzw. diesem zugeredmet werden, sind 
von allen Sparkassen ianteilig ,im Verhältnis 
zu ihrer Bilanzsumme zum 31. Dezember 1978 
als Hafwngsverpflichtung zu übernelhmen. 

(6) W,i,rd der Prüfungsverband nicht recht
zeitig errichtet, hat der Bundesminister für Finan
zen unverzüglich einen Regierungskommissär 
zu bestelrlen, 'der >die Aufgaben nadl § 24 Abs. 7 
zu erfüllen hat. 

Kreditvereine 

§ 39. (1) Die bei lnkmfttreten dieses Bundes
gesetzes bei Sparkassen gemäß § 19 lit. f des 
Sparkassenregulativs vom 26. Septemher 1844, 
PGS Nr. 123, eingerichteten Anstalten (Kre
ditvereine) bleiben bestehen. 
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(2) Die bei Inkrafttretendieses Bundesgesetzes 
geltenden Satzun~en der Kreoditv,ereine sind bis 
30. Juni 1980 diesem Bundesgesetz und der 
neuen Satzung der Sparkasse sinngemäß anzu
:passen. Die Anpasmng und jede Andel"'Ung .der 
Satzung bedürfen ·der Bewilligung des Bundes
ministers für Finanzen. 

Weitergeltung von Rechtsvorschriften 

§ 40. W,ird in den Rechtsvorschr,iften des 
Bundes auf Bestimmung.en hing.ewiesen, an ·deren 
Stelle mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes neue 
Best1mmungen wirks.am werden, so sind diese 
Hinweise .auf die entsprechenden Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu heziehen. 

Aufhebung bestehender Vorschriften 

§ 41. (1) Mit ·dem Inbafttreten dieses Bundes
gesetzes treten ~ußer Kmft: 

1. das ReguLativ für die Bildung, Einrichtun,g 
und überwachung der Sparkassen, Hof
kanzlei dekret vom 26. September 1844, PGS 
Nr.123; 

2. der § 2 lit. k des Kaiserlichen Patents vom 
26. November 1852, wodurch neue gesetz
liche Bestimmungen über Verein·e angeord
net werden (Vereinspatent 1852), RGBL 
Nr.253; 

3. das Bundesgesetz betreffend die Verwalt'll11{; 
der Sparkassen (Sparkassen-VerWlaltungs
Gesetz, Sp.V.-G) vom 13. Juli 1935, BGBL 
NI'. 296, inder F,asS<Ung des Artikels 24 
der Vi,erten Verol'ldnung wr Einführung 
ha11!delsrechtlicher Vorschriften im Lande 
österreich vom 24. Dezember 1938, 
deutsches RGB1. I S. 1999, Kundmachung 
GBlö Nr. 86 v.om 25. Jänner 1939; 

4. die Sparkassenregister-Vel'ordnung vom 
31. Dezember 1936, BGBL Nr. 470; 

S. die Vel'ordnung, WIOmitdie Sparkassenre
gister-Verol'ldnung, BGBL Nr. 470/1936, ab
,geändert wird, Viom 24. April 1937, BGBL 
Nr.129; 

6. der Erlaß ,des Reichs- und P,reußisch,en Wirt
sch'af.tsrmnisters vom 2. F,ebmar 1937, Z. I 
30384/36, betreffend .die Prüfiung der öffent
lichen Sparkassen; 

7. § 4 Abs. 1 und Abs. 3 letzter Halbsatz des 
Bundesgesetz,es vom 9. Juli 1958, BGBL 
Nr. 146, mit dem die öffentlich-rechtliche 
B,ankanstalt "Girozentraleder . österreichi
sehen Sparkassen" a:ufgelöst und im Zu
sammenhang damit stehende Bestimmungen 
getroffen werden; 

8. im § 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 70/1966 die Worte "und auf den ver
einsbehördlichen Vorschrifllen des Vereins
patents 1852". 

(2) Weiters treten ,gleichzeitig alle nur Für 
Sparkassen geltenden Rechtsvorschriften und 
·alle generdlen Anordnungen, die für das Bun
desgebiet oder Teile dessdben zwischen dem 
13. März 1938 und dem 27. April 1945 er
lassen worden sind, :außerKraft, ins'besondere 

1. die Verordnung über Maßnahmen auf dem 
G~biete des ,ßlanken- und Sparkassenwesens 
vom 5. Dezember 1939, .deutsc.h.es RGBl. I 
S. 2413, in der Fassung der Verordnung 
vom 31. Dezember 1940, deutsches RGBL 1/ 
1941, S. 19; 

2. die Anordnung des Reichsw.irtsdlaftsmini
sters vom 29. Dezember 1939, Z. IV 
Kred. 6475/39, auf Grund des § 1 der 
Verordnung über Maßnahmen ,auf aem Ge
bi,ete des Banken- und Sparkas.senwesens 
vom 5. Dez·ember 1939, deutsches RGBL I 
S. 2413, betreffend die Errichtung des 
Ostmärkischen und Alpenländischen Spar
kassen- und Girovel"bands und der Giro
zentnale der ostmärkischen Sparkassen, 
Kundmachung GBlO Nr. 12 vom 20 Jän
ner 1940; 

3. der Erlaß des Ministeriums für Wirtsch.aft 
'und Arbeit vom 12. März 1940, Z. 35.984-
II/2-1940, womit der Ostmärkische Spar
kassen- und GiroV'erlband im Sinne des Er
lasses des Reichswirtschaftsministers vom 
2. Dezember 1937 mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses der Sparka'ssen ,betraut 
wurde; 

4. die §§ 3 und 4 der Anordnung des Reichs
wirtschaftsministers vom - 1. April 1940, 
Z. IV Kred. 1467/40, über die Regelung der 
Zuständigkeit 'auf dem Gebiete des öffent
lichen Kreditwesens in der Ostmark; 

5. der Edaß des R,eichsstatthalters in Wien 
vom 28. Mai 1940, Z. m,a Kred. 273-1940, 
betreffend die Prüfungsol'ldnung für den 
Ostmärkischen Sparkassen- und GLrover
hand; 

6. die V'erordnung ü1ber ·den Kommunalkre
dit der Sparkassen vom 24. April 1941, 
deutsches RGBL I S. 223; 

7. die Anor'dnung des Reich.swirtsmaftsmini
sters vom 3. Dezember 1941, Z. IV 
Kred. 5068/41, \iber die Abänderung der für 
die Sparkassen in der Ostmark geltenden 
Mustersatzung. 

Inkrafttreten 

§ 42. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän
ner 1979 ,in Kr,ah. 

(2) Verordnungen lauf Grund der Bestimmun
gen di:eses Bunde~gesetzes können here!its von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag ,an er
l,assen werden. Diese Verordnungen dürfen frü-
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. hestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit
punkt in Kraft gesetzt werden. 

Vollziehung 

§ 43. Mit der Vollz,iehung dieses Bundesge
setzes ist der .Bundesminister ,für Finanzen be
traut. 

Anlage zu § 24 

PRÜFUNGSORDNUNG FÜR SPARKASSEN 

§ 1. (1) Die Prühngsstelle hat di'e ihr über
tragenen Pflüfungen (§ 24 Ab.s. 1) durchzuführ·en. 
Sie kann sich :hie1bei auf Antrag der Spark.asse der 
Mitwirkung eines Wirtschaftsprüfers bedienen. 
Die Prüfungsstelle hat über bei der geprüften 
Sparkasse festgestellte Mängel zu bericht'en und 
Vorschläge für ,deren Beseitigung und künftige 
Vermeidung zru ·erstlatten. 

(2) Die Prüfungsstelle hat Richtlinien ,für den 
Jahresahschluß der Spa,rkassen und Dienstan
weisungen für die Pflüfer aufzustellen. Die Richt
lin~en hedürfen der Bew,illigung des B<\.mdes
ministers für Finanzen, die zu eneilen ist, wenn 
sie diesem Bundesgesetz u11ld sonstigen hundes
gesetzlichen Vorschriften nicht widersprechen. 

(3) Die Prüfungsstelle hat die il1r s:atzungs
mäßtg übertragenen Verwaltungs aufgaben des 
Prüfungsverbands zu erfüllen. 

(4) D~e Prüfungsstelle ist in 'allen Prüfungs
angelegenheiten nur dem Bund,esminister für 
Finanzen ge.genüber weisungsgebunden und von 
den Organen des Prüfungsverba11lds unabhängig. 

§ 2. (1) Der Leiter der Prüfungs stelle ist für 
die ordnungs- undfristgemäße Durchführung der 
BrÜlflUngen und für die Ers1Jattung der Prüfungs
ber,ichte verantwortlich. Er ist der Vorgesetzte 
aller At1beitnehmer der Prüfungsstelle. 

(2) Der Leiter. der Prufungsstelle und sein 
Stellvertreter müssen neben einer ,abgeschlossenen 
einschlägigen Hochschulbildung die erfolrderliche 
fachliche und persönliche Eignung haben. Auf 
sie sowie a'uf die Prüfer ist § 15 sinngemäß :anzu
wenden. 

§ 3. (1) Die Sparkasse hat spätestens drei 
Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahrs prü
fungsbereit zu s'ein. Der Landeshauptmann kann 
aus zwingenden Gründen diese Frist längstens 
bis 30. Juni ,des dem Geschäftsjahr folgenden 
Jahrs erstrecken. 

(2) Die Sparkasse hat die beauftragten Prüfer 
in jeder Weise zu unterstützen. Die Prüfer sind 
berechtigt, bei jeder Prüfung in die Bücher und 
Schriften der Spark'asse Einsicht zu nehmen und 
alle erforderlichen Aufklä,l1ungen rund Nachweise 
zu verlangen. 

§ 4. (1) Die Prü1flUng des Jahresahschlusses uin
hßt die gesamte Geschäftsführung ,der Sparkasse, 
insbesondere den Geschäftsverlauf, ,die Vermö
genslage, die Zahlung9bereitschaft, die Risiko
lage, die Rentabilität und Wirtschaftlichkeit so
wie die Organisation der Sparkasse. 

(2) Die Prüf'llng 'bat auf die Einhaltung der 
einschlägigen , Rechtsvorschriften, aufsichtsbe
hördlichen Anordnungen, ,d'er Satzung der Spar
kasse und der Dienstanweisungen zu achten. 

(3) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist 
nicht nur festzustellen, ob dieser dem Gesetz 
'und den Richtlinien der P,rüfungsstelle entspricht 
und mit -den Geschä-ftsbüchern und d:en Be
soandsaufnahmen übereinstimmt, sondern dar~ 
über hinaus zu priifen, ob die Grundsätze ord
nungsmäßigerBuchführung gewahrt sind. 

§ 5. Bei unvermuteten Prüfungen sind die 
Bestände möglichst vollständig aufzunehmen 
und mit einer für den Prüfungsstichtag aufge
stellten Rohb~lanz , .. bzustimmen. Hiebei ist der 
Organisation, insbesondere der intemen .Kon
trolle sowie den bei der letzten Prüfung des 
J ahresa·bsch1usses erf.olgten Beanstandungen er
höhte Aufme.rksamkeit zu w,idmen. 

§ 6. Die Prüfungsstel1e hat über Auftrag des 
Bundesministers für Finanzen oder des Landes
hauptmanns ,sowi'e 'auf An:trageines Organs der 
Spark.asse eine Sonderprüfun,g vorzunehmen, 
wenn begründeter Verdacht ·auf U nregelmäßig
keiten besteht oder 'eine wesentliche Verschlechte
rung der Ertra'gs- oder ~isikolage vermutet wird. 

§ 7. (1) Der Bericht über die Prüfung des 
J.ahresabschlusses hat eine ausführliche ,geschlos
sene Darstellung uber den Umfang und das Er
,gebnis der 'Prüfung zu entha:loen. Dem Bericht 
sind insbesondere die Bilanz, die Verlust- und 
Gewinnrechnung sowie Erläuterungen und Auf
gliederung,en zu den ein~elnen Positionen des 
Jahresabschlusses ,anzuschließen. Weiters ist a,uf 
Großkredite und Ausleihrung'en mit erhöhtem 
Ausfallsrisiko besonders ein~ugehen. 

(2) Der Bericht über eine unvermutete Prü
fung (§ 5) oder Sonderprüfung (§ 6) hat sich 
nach dem Zweck der durchgeführten Prüfllmg 
zu richten. 

§ 8. Das Prüfungscl.'\gebnäs ist mit dem Vor
stand eingehend zu erörtern, wobei alle wesent
Lichen Prüfungsfeststellungen bekanntzugeben 
sind. Zur Schlußbesprechung hat der Vorstand 
den Vorsitzenden des Spa,rkassenrats und den 
Soaatskommissär schriftlich ,einzuladen. 

§ 9. (1) Der Bericht über den Jiahresabschluß 
ist von der Prüfungsstelle mit dem Prüfungs
vermerk, soweit dieser in uneingeschränkter oder 
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eingeschränkter Form erteilt werden kann, ab
zuschLießen. 

(2) Der uneingeschränkte Prüfungsvermerk ist 
nur zu ,erteilen, wenn sich keine wesentlichen 
Beanstandungen erg.eben haben. Er hat zu 
Lauten: 

"Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der 
Bücher und Schriften der Sparkiasse sowie der 
erteilten Aufklärungen und beig,ebrachten 
Nachweise wird festgestellt, daß die Buchfüh
rung, der Jahresabschluß und der Geschäfts
bericht, soweit er den JahresaihschLuß erläutert, 
. den gesetzlichen, satz.ungsmäßigen und sonsti
gen Vorschriften .entsprechen." 

(3) Wenn die Prüfung wesentliche Beanstan
dungen ergeben hat, ist der Prüfungsvermerk mit 
Einschränkungen zu erteilen, die erkennen las
sen, welche Mängel festgestellt wurden. Kann 
nach dem Ergebnis der Prüfung auch ein ein
geschränkter Prüfungsv.ermerk nicht erteilt wer
den, so ist dies unter Ang.abe der Grün,de im 
Prüfungsbericht hervorzuheben. Wurde der Prü
fungsvermerk versagt, sind der Bundesminister 
für Fin'anzen und der Landeshauptmann unver
züglich schniftlich z·u benachrichtigen. 

(4) Der Prüfungsvermerk ist in der von der 
PrüfungssteUe verwendeten Fassung in ·alle Ver
öffentlimung'en und Vervielfältigungen des J ah
resabschlusses sowie des Geschäftsberichts auf
zunehmen. 

§ 10. Di:e PrlÜfungssteUe hat jeden Bericht über 
eine Prüfung gemäß § 24 Abs. 2 unverzüglich 
den Vorsitzenden des Sparkassenrats und des 
Vorstands, dem Staatskommissär der geprüften 

Sparkasse sow~e den Aufsichtsbehörden in je 
einer Ausferti,gung ZJU übermitteln. 

§ 11. (1) Der Vorsitzende des Vorstands hat 
nach dem Einlangen des Prüfungsberichts un
verzüglich den Vorstand einzuberUlfen und die
sem den Prüfungshericht voUständig bekannt
zugeben. Der Vorstand hat umgehend di,e Be
hebung der festgestellten Fehler und Mängel zu 
veranlassen und hierüber dem Vorsitzenden des 
Sparkassenrats eine ausführliche schriftliche Stel
lungnahme vorzulegen. 

(2) Der Vorsitzende ,des Sparkassenrats hat 
den Sparkassenrat ehestens zur Behandlung des 
Pr,üf,ungsberichts einzuber,ufen und den Mitglie
dern des Sparkassenrats vorher 'ausreichende 
Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Prü
fungsbericht und in die Stellungnahme ,des Vor
stands (Abs. 1) zu geben. Der Spa,rkassenrat 
kann eine endgültige Stellungnalhme der Spar
kasse zum Prüfungsbericht beschließen und hft 
diese spätestens drei Monate nach EinLan,gen 
des Prüfungsberichts dem Bundesminister für 
Finanzen und ·dem Landeshauptmann zu über
mitteln. 

§ 12. Der Vorstand der Sparkasse hat auf 
Gl"und eines Bescheids des Bundesministers für 
Finanzen die festgestellten Mängel möglichst 
rasch ZJU beseitigen und darüber dem Bundes
minister für Finanzen fristgerecht aus,{.ülhrlich 
zu berichten. Der Besch,ei,d des Bundesministers 
für Finanzen und der Bericht der Sparkasse sind 
'abschriftlich dem Landeshauptmann, dem Staats
kommissär, dem Vorsitzenden des Sparkassen
rats der Sparkasse und ,der Prüfungsstelle zu 
übersenden. 
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Erläuterungen 

Die Sparkassen zählen zu den ältesten Kre
ditunternehmungen Europ.as. Sie beruhen MlJf 
bereits lange vor der Aufklärung und dem Mer
kantilismus entwickelten Ideen :vurn Schutze 
der sozial Schwächeren. In Mitteleuropa wurden 
in mehreren europäischen Ländern die ersten 
Sparkassen gegen Ende des 18. }ahrhunderts in 
rascher Folge gegründet. Die älteste Sparkasse 
österreichs wurde 1819 in Wien als Vereins
sparkasse, die erste Gemeindesparkasse 1822 in 
Bregenz gegründet. Die meisten Sparkassengrün
dungenerf'Olgten in österreich zwischen 1860 
und 1880. 

Die Sparkassen waren ursprünglich Wohl
fahrtseinrichtungen für minderbemittelte Per
sonen, ,die von jedermann ,auch kleinste, Jeder
zeit frei verfügbare Ersparnisse gegen Verzin
sung entgegennahmen, 'um di,ese möglichst sicher 
,in l<!rediten und Wertpapieren zu ver,anlagen. 
Mangels eines vom Kapita1eigner bereitgestellten 
R,isikokapitals wurde das haftende Eigenkapital 
aussd1Ließlich ,aus den Gewinnen der Sparkassen 
dotiert und bei den Gemeindesparkassen die 
Sicherheit noch :vusätzlich ,durch die Haftung der 
Gemeinde ergänzt. 

Die Sparkassen hatten stets eigene Rechtsper
sönlichkeit; sie wurden von ,eigenverantwort
tichen, von den Sparkassenvereinen und Haf
tungsgemeinden unabhängigen Organen ge1eitet. 
Wegen ilhrer besonderen Eigentums- und R,echts
konstruktion unterliegen di,e Sparkassen seit 
l,angem inden meisten 'europäischen Sota,aten 
spezifischen Rechtsvorschriften und ,einer be
sonderen öffentJ1ichen Kont1'01le. Di,e erste g,e
setzliche Regelung der öst,erreichischen Spa'r
klassen erfol.gte <auf Grund ,einer Allerhöchsten 
Entschließung vom 2. Septemlber 1844 im "Re
gulativ für die Bildung, Einrichtung ,und über
wachung der Sparkassen". Frühzeitig wurden 
allgemein v,erbindl,iche Mustersatzung,en und 
Mus'terstatuten zunächst für Gemeinde- 'und Be
zirkssparkassen, später auch für Vereinsspar
kassen erlassen. Die Organisation der Gemeinde
und Bezirkssparkassen wUflde erstmals buncles
'einheitlich durch das Sparkassenverwaltungsge
setz V'om 13. Juli 1935, BGBl. Nr. 296, das 
auch die Rechtsgrundla,ge für ,das Sparkass,en
register bildet, gereg.eJt. 

Die Mustersatzung 1941, als eine aus der deut
sch,en Rechtsordnung stammende, ,00Ulf Gesetzes
stufe stehen,de Norm, die teilweise das Sparkas
senverwaltungsgesetz abgeändert hat, regelt ins
besondere ,die Organisation und die Geschäfte der 
Sparkassen und detailliert deren Veranlagung 
einschLießlich Höchstgren:ven für die Ausleihun
gen. 

In Österreich bestehen ,derzeit 164 Sparkassen, 
hievon 125 Gemeindesparkassenn und 33 Ver
einssparkassen; bei zwei dieser Vereinssparkassen 
(Feldkirch und Her:rogenbul'g) haften derzeit 
noch die Gemeinden am Sitz der Sparkasse. Im 
Bundesland Steiermark gibt es noch sechs Be
zirkssparkassen,deren Umwandlung in Ge
meindespa,rkassen V'orgesehen ist. 

Die Sparkassen n,ehmen innerhalb der öster
reichischen KreditwirtscOOft eine bedeutende 
Stellung als Kapitalsammelst,ellen und als lang
fristige Kreditgeber für den öffentlichen Sektor, 
für den Wohnbau und alle Sektoren der Privat
wirtschaft ein. Seit ihrer Gründung haben die 
Sparkassen größtes Gewicht auf die Verankerung 
in breitesten Bevölkerungskreisen gelegt. Ende 
1977 haben die Sparkassen mit fast 130 Mrd. S 
rund 35,4% 'aller Spareinlagen österreichs ver
waltet 'und standen mit diesem Anteil innerhalb 
der inländischen Kredrtwirtschaft an erster Stelle. 
An ,diesem Stichtag zählten die Sparkassen etwa 
5,9 Mil1ionen Sparkonten, wovon run,d 70% 
-auf 'Sparlbücher mit einem Guthahen von weniger 
als 10000 S -entfielen. überdies weisen die Spar
kassen den höchst,en Anteil bei den Prämien
sparkonten auf. 65% der Gesamteinlagen der Spar
kassen in Hölhe von rund 174,7 Mrd. S w,aren 
in Ausleihungen und mehr ,als 15% ,in inlän
dischen Wertpapieren veranLagt. 23,9% der Dar
lehen und Kredite aller österreichischen Kredit
unternehmun~en entfielen auf Sparkassen, in 
deren Portefeuille sich lungefährein Viertel der 
inländischen festv,erzinsrlichen Wertpapierbestände 
befindet. Von den gesamten Ausleihungen der 
Sparkassen kommt der Finanzierung des Wohn
baus mit 32,6010 der einschlägigen Ausleihungen 
aller österreich~sd1en Kreditunternehmungen und 
der Kreditgewährung an öffentliche Haushalte mit 
einem rund 23i1/oigen Anteil eine große Bedeu
tung zu. 
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Der Gese~esentwurf ·enthält eine ,g~s~lossehe I . Die modernen. betriebs- und ~reditwirtscha.ft
und systemausch,e Regelung der Orgamsauon der hchen Erfordermsse verlangen. ,eme klare Tren
Sparkassen. Er ersetzt das geltende, aus ver- nung der Aufgaben, R,echte lund Pflichten der 
schiedenen Rechts- und Wirtscha.f'tssystemen geschäftSlführenden und überwachenden Organe 
stammende und daher vielfach unübersichtliche der Sparkassen. Das Sparkass.enrecht übernimmt 
und schwer vollziehbare Sparkassenrecht, das die bewährten Regelung~n !aus dem Aktienrecht. 
überdi,es viel zuwenig den Zielsetzungen und Die Geschäftsführung der Sparkasse obliegt bei 
Erfordernissen einer modernen Industriegesell- W,ahrung des V,ieraugenprinzips nach Ablauf 
schaft entspricht. Der Gesetzesentwurf ist aus einer übergangsperiode bis zum 31. Dezem
übergeordneten rechtspolitischen und rechts- ber 1986 ausschließlich einem hauptberuflichen 
systematischen Gründen inhaltlich kIa.r vom all- Vorstand, während der Sparkassenrat ,die Funk
gemeinen Kreditrecht ahgegrenzt. Das neue Kre- tionen des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft 
ditwesengesetz findet auf di,e Sparkass'en voll An- zu erfüllen hat. 
wendung, die nach Maßgabe ihrer Konzession, die Die nach dem bisher geltenden Sparkassen
sich .nach § 4 des Kre.ditwesengesetzes bestimmt, recht bestehenden zahlreichen administrativen 
grundsätzlich als Universalkreditunternehmun- Beschränkungen und aufsichtsbehördlich·en Aus
gen auftr.eten und, ausgenommen die Ausgabe nahmegenehmigung,en ,entfal1en, weshalb ·dem 
von Pfandbriefen und Kommurualbriefen, alle (;esetzesentwurf auch ein hoher v,erwaltungsöko
modernen. B.ankgeschäfte bellr,eiben ,dürfen. Für nomischer Rationalisierungseffekt zukommt. 
das Aktiv- und Passivgeschäft sind daher die Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 5 ,des B-VG ist das 
Bestimmungen des Kreditweseng,esetzes und des Geld-, Kredit-, Börse- und B.ankwesen Bundes
Wertpapieremissionsgesetzes 'aHein maßgebend. sache ,in Gesetzgebung und Vo,uziehung. Spar-

Die Spark,assendürfen nur mehr von Ge- kassen sind wichtige Einrichtungen des Kredit
meiniden oder Sparkassenvereinen gegründet wesens, weshalb die ,gesetzliche Regelung ihrer 
werden, die jedoch von Jeder Beteiligung am Org,anisation einen Kompetenztatbestand nach 
Gewinn und am Vermög.en der Spar kasse aus- nach Art. 10 B-VG bildet. 
geschlossen siind. Historische Rdikte, wie die 
Bez~rkssparkassen und die Vereinssparkassen mit Zu § 1: 
HaftJungsgemeinde sind innerhalb einer an ge- Sparkassen sind nach Maßgahe der ihnen er
mess·enen Obergan.gsfrist umzuwandeln. Vor teilten Konzession Kreditunternehmungen im 
allem aus verf.assungsrechtlichen, aber auch aus Sinne de,s Kl'editwesengesetzes, das grundsätzlich 
wettbewerbspolitischen Gründen wird, um aUen auf sie Anwendung findet. Als spezifische juristi
Kreditunternehmungen OIhne Rücksicht auf deren sche Personen haben sie eine .eigene· gesellschafts
Rechtsform gleiche Standortvor<liussetzungen z'u rechtliche OrganisatioIJ!sform und sind in ihrer 
schaff·en, von der Kodifikation des viele Jahr- Gebarung und Geschäftsführung als Gemeinde
zehnte in österreich g.eübten, im R,aumWien sparkassen von den für sie haftenden Gemeinden 
allerdings bereits ~eit lang,em' .durchbrochenen und .als Vereinssparkassen von den Sparkassen
Regionalitätspr,inzips. bzw. ördichen Ausschließ- vereinen und Sitz.gemeinden un;JJbhängig. 
lichkeitsgrundsatzes Abstand genommen. Es he- Sie sind bereits nach geltendem Recht K,auf
steht daher keine gesetzliche territoriale Ein- mann im Sinne ·des Handelsgesetzbuchs, doch 
schränkung der Niederlassungsfr.eiheit für in- gelten für sie die Vorschrif,ten über das Handels
ländisch·e Kredinunternehmungen. register nicht, weil für die Sparkassen bereits 

Die im Interesse des Gläubigerschutzes unbe
dingt notwendige spar~assenspezifische Kontrolle 
obliegt weiterhin dem Bundesminister für Fi
nanzen und im :&ahmen dermitt.elbar,en Bundes
verwaltung dem Landeshauptmann. Die be
währte Einrichtung der Sta·atskommissäre bei 
jeder Sparkasse blei.bt 'erhalten. Der öffentlich
rechtliche Prüf,ungsverband hat die A'ufsichts
behörden nachhaltigdn!rch eine laufende ge
naue überprüfung der Gebarung und der Ge
schäfte der Sparkassen zu unterstützen und die 
Einha:ltung des Sparkassenrechts und die Wah
rung .der Wirtschaftlichkeit ·der Sparkassen zu 
kontrollieren. In der Prüfungsordnung, die einen 
integrierenden Bestandteil dies,es. Gesetz·es·ent
wurfs bildet,' w.erden die Aufgaben ,des Prüfungs
verbands genau festgelegt und die Spark,assen 
verpflichtet, a.11e. festgestellten. Mängel rasch und 
voUständig zu beseitigen. 

seit über 40 Jlahr,en ein eigenes Register, das 
Sparkiassenr,egister, obligatorisch besteht. Ent
gegen dem bisherigen Recht werden aber in Zu
lmnft die handelsrechtlichen Vorschriften über 
die Gesamtprokura und die koUektiv-e Hand
lungsvollmacht auch ,auf Sparkassen angewendet 
werden. 

In der modernen, international immer stärker 
vel'flocht'enen Industrieg,esellschaft müssen die 
Sparkassen zur. Sicherung ihrer Existenz von 
Wettbewerbsverzerrungel;1 und Wettbewel'bsbe
schränkungen befreit sein und trotz ihrer beson
deren Rechtsform über ·die gleichen Ausgangs
voraussetzung,en im Aktiv- und P'assivgeschäft 
vei1fügen w,i·e alle übrigen Kreditunternehmun
g,en. Von der Geschäftspolitik der Sparkassen
orgJane wird ,es vor allem abhäp.gen, welche 
Marktstellung die Spa.rkassen in Zukunft ein
nehmen werden. 
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Zu § 2: 

Die Ein:tei1lung in Gemeinde- und Vereins
sparkas~en f,?lgt -der hisoorischen Entwicklung 
und '~ner Jalhrnehn~elang bewährten P,raxis. 
Nach dem Inkraft~reten des neuen Sparkassen
gesetzes wird es nur noch diese !heiden Arten 
von Sparkassen Igeben. Di,e iderzeit noch in der 
Steiermark bestehenden sechs Bezirkssparkassen 
sow~e die zwei Ver-einssparkassen mit einer Haf': 
tung.sgemeindesind innerhalb einer bestimmten 
Frist umzuwandeln, widrigenfalls sie von Amts 
wegen aufzulösen sind. 

Die besondere RechtsstelLung der Sparkassen 
e~fordertdie Wahrung ·der ung-eschmälerten 
Elgentums- und ~ermögensrechteder Sparkasse 
gegenüber jedermann. Das ·der Spallkasseda.uernd 
gewidmet~ Grundrungskapit:l'1zählt gemäß § 12 
des Kreditwesengesetzes zu ihr-ern haftenden 
Eigenkapital. 

Die Gemeindesparkassen sind in ihrer Ge
schäftsführung und Geschäftstäcigkeit von ~hren 
Haftungsgemeinden unabhängig. Der Umfang 
der Haft';lng von Gemeinden für Gemeindespar
kassen wird nach den einschlägigen Bestimmun
gen des. Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 
bestimm't und im Außenverhältnis zwischen 
mehr,eren Hiafwngsgemeinden so wie bisher als 
Solidarhaftung festgelegt; Nebenabreden im 
Innenverhältnis sind aber 'zulässig. 

Zu § 3: 

Die Vereinssparkassen sind in ihrer Geschäf'tS
führung und Geschäftstä~igkeit von den Spar
kassenvereinen unabhängig. ;Der Gründung einer 
neuen Vlereinsspa.rkasse hat -die Bildung eines 
SpaJrkassenv.ereins nach den Bestimmungen der 
§§ 4 H. roran"l;ugehen. 

Die Rückzahlung des von den Gründern ·auf
gebrachten Gründungskapitals ist mangels einer 
Hafwng des Sparkassenvereins für die Verbind
lichkeiten der Sparkasse -l"echtlich und wirt
schaftlich nicht vertretibar, zumal die vor Jahr
zehnten geg,ründeten Sparkassenvereine meist ihr 
Vermögen infolge der inzwischen eingetretenen 
Geldwertänderungen längst verloren haben. 

Zu § 4: 

Die österreichische Rechtsordnung enthält 
keine Begriff~bescimmungen über den Verein, 
sondern setzt diesen voraus. Nach allgemeiner 
Auffassung in Lehre und Praxis ist -der Verein 
die freiwillige, auf Dauer <bestimmte organisierte 
Vereinigung mehrerer Personen rur Erreichung 
eines hest~mmten, gesetzlich erlaubten Zwecks. 
Wesentlich ist ferner idi-e dauernde gemeinschaft
liche Tätigkeit der Vereinsmitglieder zur Er
füllung des Vereinszweck.s. 

Im Zeitalter des Absolutismus war die Bil
dung ·aUer V'ereine nur lauf Grund -eines Kaiser
lichen Privilegs zulässig.· Das Kaiserliche Patent 

VlOm 26. November 1852, RGBt Nr. 253, brachte 
die erste vereinsrechtliche Regelung für öster
r-eich, die für die Errichtung ron Vereinen im 
weitesten Sinn, 13190 auch lfiür V,el'leine rum Be
trieb von Banken, Sparkassen und Versiche
rungen galt. Das mehrfach novellierte Gesetz 
vom 15. November 1867, R:GBl. Nr. 134, wurde 
als Verein~esetz 1951, BOBL Nr. 233, wieder
verlautbart. Dieses Gesetz brachte insofern eine 
Brlei.ch'terung für die Gründung vo~ Vereinen, 
als sie ü'heIihaupt grundsätzlich gestattet ist und 
die Bildung. dersdben von den P,roponenten der 
Behörde nur angezeigt werden. muß. Außerdem 
darf die Bildung eines Vereins von der Behörde 
nur dann untersagt werden, wenn der Verein 
n:a~. sei~em Zweck oder nach seiner Einrichtung 
(Tatlgkelt) gesetz- oder rechtswidr~g oder sta:ats
gefährlich ist. 

Gemäß § 2 'des Vereinsgesetzes 1951 sind von 
seinem Wirkungsbereich alle Vereine ausgenom
men, die auf Gewinn berechnet sind und Bank
Kredit- und Versicherungsgeschäfte _sowie Ren~ 
tenanstalten, Sparkassen und Pfandleihanstalten 
betreiben. Die Sparkassenvereine unterliegen da
her dem Vereinspatent 1852, -dessen Inhalt aUer
dings seither durch spezielle Regelungen für die 
E~werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, für 
dIe Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
f~.r die Aktiengesellschaften weitgehend ausge
hohLt ewrul'de. Das heute vöLLig verat1tete und in
haltLich nacht mehr aussa.g.efähige Vereinspatent 
1852 muß daher ,für ·d!ie SparkassenlVereine durch 
eine mod-erne Vorschnift ersetzt werden. 

Obwohl das österreichische Bundesgebiet be
reits ausreichend mit Kr-editunternehmungen 
aller Art versorgt ist und daher in Zukunft 
kaum ein echter und größerer örtlicher und ge
samtwirtschaftlicher Bedarf für neue Sparkassen 
besteht, muß aber aus rechtssystematischen Grün
den auch die Bildung einer neuen Vereinsspar
kasse ermöglicht werden, weshalb die Einbezie
hung ,der notwendigen vereinsrechtlichen Bestim
mungen für Sparkassenvereine in das neue Spar
kassenr-echt unerläßlich ist. 

Die einschlägigen Bestimmungen dieses Ge
setzesentwurf5, die ausschließlich für die Spar
kassenvereine gelten, folgen den bewährten Vor
schriften des Vereinsgesetzes 1951 und weichen 
von ihnen nur vereinzelt und insoweit ab, als 
dies die spezifischen Aufgaben der Sparkassen
vereine notwendig erscheinen lassen. Dieser be
sonderen Regelung bedarf es vor allem wegen 
der engen Verflechtung der Organe des Sparkas
senvereins mit denen.der Verein&sparkasse, weil 
es die zweite Hauptaufgabe des Sparkassen
vereins ist, entscheidenden Einfluß auf die Be
stellung -der leitenden Organe der Vereinsspar-
kasse zu nehmen. . 

Da die Vereinssparkas-se für alle laufenden Be
dürfnisse des Sparkassenvereins aufzukommen 
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ha·t, dürf.en weder Mit.gliedsbeiträge eingehoben 
noch sonstige Zuwendungen' an den Verein 
durch Mitglieder oder Dritte angenommen wer
den. 

Zu § 5: 

Der Vereins zweck ist gen au umschrieben, die 
Aufnahme eines weiteren Zwecks oder .einer son
stigen Aufgabe in die Statuten ·eines Sparkassen
vereins ist daher nicht zulässig. Die Mittel (§ 5 
Ahs. 2 Z. 3) umfaslsen sowohl die Aufbringung des 
Gründungskapitals für die Vereinssparkasse (§ 3) 
als auch jene, die für den Bestand des Vereins er
forderlich sind, bis die Sparkasse gemäß § 4 für 
den laufenden Aufwand des Vereins aufkommt. 

Da der Landeshauptmann in mittelbarer Bun
desverwaltung als erste Instanz tätig wird, hat 
über Berufungen gegen Bescheide des Landes
hauptmanns der Bundesminister für Finanzen 
als Letzte Instanz zu, ,entscheiden. Die auf Ver
langen des Sparkassenvereins vom Landeshaupt
mann zu erteiIende Besch.einigung über die statu
tenmäßig erfolgte Bildung des Vereins ·dient als 
amtlich·er Beweis für die l'echtliche Existenz des 
Vereins. 

Zu § 6: 

Der gegenwärtige Zustand, wonach in die 
Sparkassenvereine Personen aufgenommen wer
den, die als Mitglieder vom Verwaltungsausschuß 
der Vereinssparkasse, also von einem Organ der 
Sparkasse, vorgeschlagen werden, ist unbefriedi
gend. Die klare Trennung zwischen den Organen 
des Sparkassenv.ereins und der Vereinssparkasse 
ist rechtspolitisch unerläßlich. 

Zu § 7: 

, Wie Idie Gründungsmitglieder treten auch die 
sonstigen Vereinsmitglieder in keine wie immer 
geartete vermögens rechtliche Beziehung - zur 
Vereinssparkasse. Die Gründungsmitglieder ha
ben nach dem Aufbringen des Gründungskapitals 
und der Gründung der Vereinssparkasse gegen
über dem Sparkassenverein die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die übrigen Vel'einsmitglieder, 
nämlich aus den Obliegenheiten der Vereinsver
sammlung. 

Zu §§ 8 bis 12: 

Der Gesetzesentwurf folgt im wesentlichen den 
einschlägigen Bestimmungen Ides Vereinsgesetzes 
1951. Kommt trotz Ausschöpfung aller im § 10 
vorgesehenen Möglichkeiten ein gültiger Be
schluß über Wahlen nicht zustande, weil z. B; die 
erforderlichen Wahlvorschläge dem Vereinsvor
steher oder der Vereinsversammlung nicht vor
gelegt werden, und ist die Durchführung dieser 
Wahlen für den rechtlichen Bestand der Vel'eins
sparkasse von zwingender Bedeutung (z. B. recht-

lich gültige Neuwahl des Sparkassenrats nach Ab
lauf seiner Funktionsperiode 'durch die Vereins
versammlung, weil die' Zahl der Vereinsmitglie
der unter die gesetzlich oder satzungsmäßig fest
gesetzte Mindestanzahl gesunken ist und die not
wendigen Zuwahlen zur Er.reichung dieser Min
destanzahl nicht zustande kommen), so kann der 
Landeshauptma:nn die behördliche Auflösung des 
Sparkassen vereins verfügen. 

Der Sparkassen verein soll grundsätzlich so 
lange bestehen, als ,es nicht zur Auflösung der zu
gehörigen Vereinssparkasse oder zu einer behörd
lichen Auflösung des Sparkassenv,ereins kommt. 

Aus den Anzeigen über den Mitgliederstand 
kann der Landeshauptmann unter anderem die 
Einhaltung der statutarisch,en Mindestanzahl von 
Vereins mitgliedern überwachen. 

Zu § 13: 

Die Satzung ist die Grundordnung jeder Spar
kasse. Aus übergeordneten rechts- lund kreditpo
litischen übedegungen wird jedoch die Satzungs
autonomie gesetzlich begrenzt. Der § 13 be
stimmt den Mindestinhalt der Satzung einer 
Sparkaslse. 

Um die neuen Satzungen der Sparkassen mög
lichst bundeseinheitlich zu gestalten, wird der 
Hauptverband ,de~ österreichischen Sparkassen 
dem Bundesministerium für Finanzen rechtzeitig 
den Entwurf einer Mustersatzung vorlegen und 
allen Sparkassen dringend empfehlen, diese Mu
stersatzung voll zu übernehmen, um rasch die 
erforderliche 'Bewilligung des Bundesministers 
für Finanzen für die neue Satzung zu eHeichen. 
GLeichzeitig wird der Bundesminister für Finan
zen erforderlichenfalls über Antrag der Spar
kasse betreffend Iden Geschäftsgegenstand gemäß 
§ 8 des Kreditwesengesetzes zu entscheiden ha
ben. 

Zu §§ 14 und 15: 

Das geltende Recht sieht nur zwei Sparkassen
organe v()r: den Vorstand mit höchstens sieben, 
meist ehrenamtlich tätigen Mitgliedern sowie den 
Verwaltungsausschuß mit mindestens sieben und 
höchstens sechzehn Mitgliedern. Die Funktionen 
beider Organe sind dabei nicht klar getrennt, 
was für die interne Kontrolle keineswegs gün
stig ist. Künftig wird die Sparkasse dagegen nach 
bewährtem aktienrechtlichen Vorbild zwei Or
gane mit gen au personell und sachlich abgegrenz
ten Wirkungsbereichen haben. Die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in einern 
Sparkassenorgan entsprechen den Erfordernissen 
des Rechtsstaats und einer modernen Kreditwirt
schaft. 

Zu § 16: 

Der Ge~etzesentwurfsieht in der Funktion 
und in' der personellen Zusammensetzung eine 
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klare Trennung zwischen dem Sparka5"enrat als 
dem Aufsichtsorgan der Sparkasse fUnd dem Vor
:stand vor. Dem Vorstand obliegt allein die Ge
schäftsführung der Sparkass,e, Isofern nicht ein 
vom Sparkassenrat eingesetzter "Kreditausschuß" 
über bestimmte Kredite zu entsch,eiden hat. 

In Zukunft - nach Ablauf der über,gangs
fri,st gemäß § 37 Abs. 2 - ist nur noch die Be
,stellung eines ausschließlich hauptberuflich täti
gen V orsta,nds, dessen Einrichtung dem Vorstand 
von Aktiengesellschaften nachgebildet worden 
1st, zulässig. Der hauptberufliche Vorstand, der 
die Aufgaben ,des brsher ehrenamtlich tätigen 
Vorstands und Ides Sparkassenleiters in sich ver
eint, wird nicht gewählt, sondern bestellt. Seine 
Mitglieder haben mit der Sparkasse ,einen An
stellungsvertrag abzuschließen. 

Vom Vorstand müssen ein hohes Maß an der 
zur Führung einer Sparkasse erforderlichen Sach
kenntnis und die dauernde Anwe~enheit in der 
Sparkasse verlangt werden. Zu Vorstandsmitglie
dern dürfen Idaher nur fachlich ausreichend aus
gebilde'te und erfahrene Personen mit einschlä
giger Praxis als leitende Angestellte einer inlän
dischen Kreditunternehmung oder eines Prü
fungsverbands bestellt werden. Die Ablegung der 
Sparkassenleiterprüfung oder einer ähnlichen 
Prüfung, z. B. als Prüfer des Sparkassen-Prü
fungsverbands, erscheint zweckmäßig. Die Funk
tionsdauer des Vorstands ist wie beim Aktienge
setz mit höchstens fünf Jahren bei Möglichkeit 
der Wiederbestel1ung begrenzt. 

Zu §§ 17 und 18: 

Die Bestimmungen der §§ 17 und 18 dieses Ge
setzesentwurfs sind weitgehend den aktienrecht
lichen Normen nachgebildet. Abweichend vom 
bisher geltenden Sparka'ss'enrecht werden die Zu
ständigkeiten des Sparkassenrats als Aufsichtsor
gan und des Vorstands aI.s Geschäftsführungsor-

, gan klar voneinander abgegrenzt. Der Sparkas
senrat ist damit das zentrale Aufsichts- und Kon
trollorgan jeder Sparkasse. Die Sitzgemeinde 
,einer Vereinssparkasse ist erstmals im Sparkassen
rat vertreten, wobei die Gemeindevertretung im 
eigenen Wirkungsbereich den Bürgermeister oder 
-ein anderes Mitglied des Gemeinderats berufen 
kann. Die Bestimmung des § 18 Abs. 5 ermög
licht dem Bürgermeister einer Haftungsgemeinde 
in allen Ausschüssen lCles Sparkasse,nrats mitzu
wirken. 

Das bereits am 1. Juli 1974 in Kraft getretene 
Arbeitsverfassungsg,esetz, BGBl. Nr. 22/1974, 
~ilt für alle Sparkassen. § 170 des Arbeitsverfas
sungsgesetz·es bestimmt, daß mit Inkrafttreten 
·des neuen Sparkassengesetzes § 110 Abs. 1 bis 3 
des ArbeitlSverfassungsgesetzes, der ,die Mitwir
kung der Arbeitnehmervertr,eter im Aufsichtsrat 

(Drittelparität) zum Gegenstand hat,uneinge
schränkt auch für Sparkassen anzuwenden ist. 

Zu § 19: 

Di'e bisherige Beschränkung, wonach eine Spar
kasse weder einen Handlungsbevollmächtigten 
zum gesamten Geschäftsbetrieb noch einen Pro
kuristen bestellen darf, fällt weg. Die Erteilung 
einer Einzdprokura oder Einzelhandlungsvoll
macht ist ausgeschlossen. 

Zu § 20: 

Diese Bestimmung ist erforderlich, . um in 
jedem Fall und auch unabhängig von der Spar
kasse die Geltendmachung von Schadenersatzan
sprüchen gegen Organe, wdche die kliUfmän
n~sche Sorgfaltspflicht verLetzt haben, sicherzu
'stellen. 

Zu § 21: 

Der § 13 ,des Kreditwesenges'etzes enthält für 
alle Kreditunternehmungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform klare Vorschriften über die Zah
lungsbereitschaft. Die Sparkassen haben aber 
grundsätzlich ihr,e flüssigen Mittel beim Spitzen
institut, der Girozentrale und Bank der öster
reichisch·en Sparkassen Aktiengesellschaft, zu 
halten. 

Zu § 22: 

Die besonderen VOl'schriften für die Verwen
dung des Gewinns ergeben sich aus der beson
deren Rechtsnatur der Sparka'i>se und ihren spe
zifischen EigentJums- und Vermögensv,erhält
nissen. Die Bildung und ausschließliche Verwen
dung der Sicherheitsrücklage zur Deckung etwa
iger, in Zukunft ,eintretender Jahresverluste der 
Sparkasse ist historisch gewachsen. Bereits im 
Sparkassenregulativ 1844 ist festgelegt, daß der 
überschuß in der Jahresrechnung als Reserve
fonds gesondert zu verrechnen und zur Deckung 
etwaiger Verluste zu verwenden ist, ein Grund
satz, der auch das nach 1938 in österreich rezi
pierte deutsche Sparkassenrecht beherrscht. Die 
Sicherheitsrücklage hat als ·eine aus den Gewin
nen der Sparkassen gebildete, nicht für andere 
bestimmte Zwecke vorgesehene, offen ausgewie
sene Rücklage mangels der Zufuhr neu haften
den Ej,genkapitaIs durch einen oder mehrere Ka
pitaleigner ·die wichtige Funktion, alle nicht aus 
dem überschuß eines Geschäftsjahrs abzudek
kenden Verluste auszugleichen. Der Sicherheits
rücklage werden dabei die Rücklagen gemäß § 13 
Rekonstruktionsgesetz sowie die sonstigen Rück
lagen gleichgestellt, die zusammen zum haften
den Eigenkapital nach § 12 Kreditwesengesetz 
zählen. 

Die gleichfalls traditionsreiche Widmungsrück~ 
lag,e fördert das öffentliche Ansehen der Spar-
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kassen, da damit seit langem vor allem karitativ
soziale Hilfseinrichtungen gefördert und wich
tige kommunale sowie lokal und regional be
deutsame kulturelle Vorhaben mitfinanziert wer
den. Der streng erwerbswirtschaftliche Charakter 
der Sparkassen, die im vollen Wettbewerb mit 
den anderen Kreditinstituten stehen, erfordert 
aber. eine gesetzlich festgelegte Höchstgrenze für 
deren Bildung (§ 22 Abs. 2). 

Zu § 23: 

Die Verpflichtung der Sparkassen zur öffent
lichen Rechnungslegung entspricht nicht nur 
ihren Aufgaben und ihrer besonderen Rechts
stellung, sondern ist auch ein wichtiges Erforder
nis für den Gläubigerschutz. In übereinstim
mung mit den einschlägigen Bestimmungen des 
Kreditwesengesetzes ist dort für die Sparkassen 
ein verbindliches Muster für die Erstellung des 
Jahresabschlusses 'enthalten. 

Die Sparkasse hat als Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuchs den Jahresabschluß nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu 
erstellen. Für die Sparkassen gelten -daher unein
geschränkt die Vorschriften des Handelsgesetz
buchs über die Handelsbücher und die sonstigen 
Grundsätze ordnungsmäßiger kaufmännischer 
Buchführung und Bilanzierung. 

Zu § 24: 

Als zentrale Einrichtungen der Sparkassenor
ganisation bestehen derzeit der Fachverband der 
österreichischen Sparkassen, der österreichische 
Sparka'ssen- und Giroverband, <der Alpenländi
sche Sparkassen- und Giroverband und der 
Hauptverba!nd der österreichischen Sparkassen. 
Die drei erstgenannten Verbände sind Körper
schaften des öff,entlichen Rechts, und zwar der 
Fachverband der österreichischen Sparkassen nach 
den Vorschrift.en des Handelskammergesetzes, 
der österreichische Sparkass,en- und Giroverband 
und der Alpenländische Sparkassen- und Giro
verband nach der auf Gesetzesstufe stehenden 
Anordnung des Reichswirtschaftsministers vom 
29. Dezember 1939, Z. IV Kr-ed. 6475/39, Kund
machung GBlö Nr. 12 vom 20. Jänner 1940. 
Der Hauptverband der österreichischen Sparkas
sen ist dagegen ein Verein nach dem Vereins ge
setz 1951. 

Alle genannten Verbände sind Interes'senver
tretungen. Der Fachverband der österreichischen 
Sparkassen hat mit DeIegierungsübereinkommen 
vom 17. Juli 1947 seine ihm nach ,dem Handels
kammergesetz und der Fachgruppenordnung im 
Bereich der Bundessektion Geld-, Kredit- und 
Versicherungswesen zukommenden Agenden 
(Aufgaben und Berechtigungen) dem Hauptver
band der österreichischen Sparkassen übertragen. 
Dem Österreichischen Sparkassen- und Girover-

band verbleibt derzeit als satzungsmäßige Auf
gabe nur noch die Aufrechterhaltung einer Pru
fungsstelle für die österreichischen Sparkassen, da 
der Alpenländische Sparkassen- und Girover
band seine Aufgaben an den Österreichischen 
Sparkassen- und Giroverband delegiert hat. 

Der Hauptverband der österreichischen Spar
kassen hat wohl in seine Satzung als Aufgabe 
auch die Unterhaltung einer Prufungsstelle auf
genommen. Er stellt der PrufungsSitelle des 
österreichischen Sparka:ssen- und Giroverbands 
das erforderliche Personal zur Verfügung, wäh
rend die Prüfungen vom Österreichischen Spar
kassen- und Giroverband selbst durchgeführt 
und die Prüfungsberichte ,dem Bundesmini
sterium für Finanzen vom Österreichischen 
Sparkassen- und Giroverband vorg,elegt werden. 

Nach Auflösung des österreichischen Sparkas
sen- und Giroverbands und des Alpenländischen 
Sparkassen- und Giroverbands (§ 38) wird die 
Aufrechterhaltung der PrüfungssteUe wie bisher 
ausschließlich einem öff,entlich-rechtlichen Spar
kassen-Prüfungsverband obliegen. Für ihn wurde 
die Rechtsformeiner öffentlich-rechtlichen Kör
perschaft deshalb gewählt, um eine von den ge
prüften Sparkassen unabhängige Durchführung 
der Prüfung,en zu ermöglichen, der sich die Spar
kassen wegen ihrer ZWa!ngsmitgliedschaft nicht 
entziehen können. 

Die Prüfungsordnung, die als Anlage zum 
Sparkass,eng,esetz einen integrierenden Bestand
teil dieses Bundesgesetzes bildet, regelt insbeson
dere Form und Inhalt der zu -erstellenden Prü
fungsberichte und das Prüfungsverfahren. Die bei 
allen Sparkassen jährlich vorzunehmende Prü
fungdes Jahr,esabschlusses (Bilanzprüfung) soll 
den Organen der Sparkasse und den Aufsichts
behörden nicht nur die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses nachweisen, -sondern darüber 
hinaus auch AlufscMuß ,wber die Geschäftsent
wicklung, Vermögenslage, Zahlungsbereiuschaft, 
Rentabilität und Wirtschaftlichkeit. sowie über 
die Organisation der Sparkasse geben. 

Neben iaer Prüfung des Jahresabschlusses ist 
auch eine unvermutete Prüfung ,und eine von den 
Aufsichtsbehörden oder Organen veranlaßte Son
derprüfung vorgesehen. Diese Sonderprüfung 
kann allerdings nur veranlaßt werden, wenn be
gründeter Verdacht auf Unregelmäßigkeiten be
steht oder eine wesentliche Verschlechterung der 
Ertrags- oder Risikolage vermutet wird. 

Neben den Prüfungen im Sinne dieses Bundes
gesetzes (§ 24 Abs. 2) hat die Prüfungsstelle auch 
a!uf Grund des Depotgesetzes, BGBL 
Nr. 424/1969, und auf Grund des Bundesgesetzes, 
über die Neuordnung des Kindschaftsrechts. 
BGBL Nr. 403/1977, die dort vOIigesehenen Prü
fungen durchzuführen. 
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Zu § 25: 

Diese Bestimmungen eröffnen den Sparkassen, 
ähnlich wie die aktienrechtlichen Bestimmungen 
den Kapitalgesellschaften, die Möglichkeit einer 
Verschmelzung unter Ausschluß der Abwicklung. 
Solche Verschmelzungen werden in Zukunft in 
stärkerem Ausmaß notwendig werden, weil die 
relativ hohe Anzahl kleiner Sparkassen in ö5ter
r·eich nach einer Strukturbereinigung drängt. 
Das Gebot der KostenminimierUillg durch betrieb
liche Rationalisierung und Konzentration sowie 
,die notwendige Stärkung des Eigenkapitals wer
den :!Juch im Sparkassensektor angesichts des ins
gesamt zunehmend schärf·er werdenden Wettbe
werbs innerhalb der österreichischen Kreditwirt
schaft zu mehr Zusammenschlüssen tdurch Ver
schmelzung führen. 

Zu § 26: 

Die Vorschriften über die Auflösung einer 
Sparka'sse dienen, unbeschadet der generell auch 
auf Sparkassen anzuwendenden einschlägigen 
Vorschriften des Kreditwesengesetzes, im wesent
lichen dem Gläubigerschutz. Sie sind den be
währten aktienrechtlichen Bestimmungen nach
·gebildet, wobei aus übergeordneten kreditwirt
schaftlichen Gründen zweifellos die Verschmel
.zung der ersatzlosen Auflösung vorzuziehen ist. 

Der Gesetzesentwurf sieht die freiwillige, von 
der Sparkasse selbst vollzogene, in besonders 
schwerwiegenden Fällen aber auch die von Amts 
wegen durchgeführte Auflösung einer Sparkasse 
vor. Letztere i'st vor allem dann vorzunehmen, 
wenn die Ongane der Sparkass,e nicht ,die nach 
diesem Gesetzesentwurf erfor,derlichen Satzungs
änderungen treffen und sich trotz schriftlicher 
Auffordenung oder Verhängung einer Zwangs
strafe (§ 31) durch den Bundesmini'ster für Fi
nanzen beharrlich wei~ern, gesetzlich,e Bestim
mungen, wie über die Zusammel1!setzung und 
Tätigkeit Ider Organe, zu erfüllen. 

Zu § 27: 

Das Verfahren über die Abwicklung ist qen 
bewährten, einschlägigen aktienrechtlichen Be
.stimmungen weitg,ehend nachgebildet. 

Zu § 28: 

Die Notwendigkeit für eine besondere ver
waltungsbehördliche Aufsicht ,der Sparkassen ne
ben der kreditpolitischen nach dem Kreditwesen
gesetz ergibt sich aus der besonder,en Rechts
stelLung der Sparkasse 'Sowie aus der bewährten 
Praxis. 

Gemäß Art. II Abs. 4 des Einführungsgesetzes 
zu den Verwaltungsverfahl"'ensgesetzen, BGBl. 
Nr. 172/1950, sintd diese auf das Verfahren des 
.Bundesministeriums für Finanzen anzuwenden. 
Die Verwaltungsverfahrensgesetze gelten daher 

uneingeschränkt für die Vollziehung dieses Bun
desgesetzes. 

Zu § 29: 

Im Rahmen der Sparkassenaufsicht kommt 
dem Staatskommissär vor allem mangels eines 
Eigentümers einer Sparkasse eine besondere Auf
gabe zu. Er ist das unmittelbare überwachungs
organ der Sparkassenaufsichtsbehörden und übt 
als solmer auch die kreditpolitische Aufsicht nach 
dem Kreditwesengesetz ,aus. Die Tätigkeit der 
StaatskommrS5äre bei Sparkassen hat sich bestens 
bewährt. Die grundsätzlichen Vorsch.riften über 
die Rechte und Pflichten des Staatskommissärs 
sind im § 26 des Kreditwesengesetzes enthalten. 

Zu § 30: 

Die Registerpflicht für Sparkassen wurde durch 
das Sparkassenverwaltungsgesetz 1935, BGBl. 
Nr. 296, eingeführt. Das öffentlich zugängige 
Sparkassenregister dient in erster Linie der Pu
blizität aller wichtigen Verhältnisse und Vorgänge 
bei einer Sparkasse und erfüllt damit auch "be
rechtigte Anliegen des Gläubigerschutzes. 

Erst mit der Eintragung in das Sparkassen
register erlangt die Sparkasse ihre Rechtspersön
lichkeit; ihre Auflösung oder V,erschmelzung 
wird gleichfalls erst mit der Registereintragung 
wirksam. 

Die näheren Einzelheiten über die Führung des 
Sparkassenregisters bleiben einer Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen vorbehalten. 

Zu § 31: 

Aus rechtssystematischen und rechtspolitischen 
Gründen bedarf es eines wirksamen Instruments 
zur Durchsetzung der sparkassenrechtlichen Vor
schriften. Neben der Zwangsstrafe nach diesem 
Bundesgesetz sind auf die Sparkassen auch die 
Verfahrens- und Strafbestimmungen des Kredit
wesengesetzes voll anzuwenden. Die härteste 
Sanktion für die nachhaltige oder wiederholte 
Verletzung ,der Vorschriften des Kreditwesen
gesetzes und des Sparkassengesetzes ist die Zu
rücknahme der Konzession gemäß § 6 des Kre
ditwesengesetzessowie in den ,Fällen der §§ 32, 
34, 35 und 36 die Auflösung von Amts wegen. 

Zu §§ 32 und 33: 

Um die rechtliche lund wirtJschaftliche Konti
nuität der Tätigkeit aller bestehenden Sparkassen 
zweif,eIsfrei zu sichern, muß ebenso wie im Kre
ditwesengesetz ausdrücklich deren Weiterbestand 
ausgesprochen werden. Das gleiche gilt für die 
Wahrung der Rechtsstellung der Sparkassenor
gane. 

Nach geltendem Recht sind satzungsgebende 
Organe bei der Gemeindesparkasse der Verwal
tungsauSschuß, bei der Bezirkssparkasse die Ver-
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waltungskommi.ssion und hei der Vereinsspar
kasse die Hauptversammlung hzw. die General
versammlung. 

Die Erstellung neuer Satzungen bzw. die An
passung bestehender Satzungen an die Vorschrif
ten des neuen 5parkassenrechts muß innerhalb 
angemessener Zeit erfolgen. Bis dahin gelten die 
bestehenden (alten) Satzungen uneingeschränkt 
weiter. Die Obergangfristensollen sich'erstellen, 
daß die neuen Organe innerhalb des Kalender
jahrs, in welchem das Sparkassengesetzin Kraft 
tritt, bestellt werden. 

Zu § 34: 

. Die bestehenden Sparka'ssenver,eine haben ihre 
Statuten den Bestimmungen dieses Gesetzesent
wurfs anzupassen, wobei ,die Kontinuität der Or
gane der Sparkassen vereine gewahrt bleibt. 

Zu § 35: 

Derz-eit bestehen zwei Vereinssparkassen, für 
deren Verbindlichkeiten die jeweilig,e Gemeinde 
am Sitz der Sparkasse (Feldkirch und Herzogen
burg) haftet. Beiden Sparkassen wird es im Ein
vernehmen mit dem Haftungsträger freigestellt, 
die Gemeinde von der Haftung zu entbinden 
oder sich in ei,ne Gemeindesparkasse umzuwan
deln. Anderenfalls ist nach Ablauf der gesetz
lichep. Fristen di,e Sparkasse vom Bundesminister 
für Finanzen von Amts wegen aufzulösen. 

Zu § 36: 

Im Hundesland Steiermark bestehen derzeit 
noch s-echs Bezirkssparkassen in Aflenz, Arnfels, 
Liezen, Mürzzuschlag, Neumarkt und WiIdon. 
Die seinerzeit autonomen Bezirke in der Steier
mark wurden auf Grund des Verfassungsüber
gangsgesetzes 1934, BGBI. H, Nr. 75, vom steier
märkischen Landtag mit dem Bezirksauflösungs
gesetz, Landesgesetzblatt für das Land Steier
mark Nr. 19 des Jahrgangs 1938, aufgelöst. Die 
Neuregelung der Haftung für die Bezirksspar
kassen ist darin einem besonderen Gesetz vorbe
halten, das aber nie erlassen wOflden ist. 

Die Bezirkssparkassen sind ein historisches Re
likt, das mit der gegenwärtigen Verfassungs- und 
Rechtslage in österreich nicht mehr in Einklang 
steht; ihre Umwandlung in Gemeindesparkassen 
oder ihre Verschmelzung mit Gemeindesparkas
sen ist daher geboten. Kommt eine Umwandlung 
nicht zustande, ist die Bezirkssparkasse von Amts 
weg,en aufzulösen. 

Zu § 37: 

Diese Bestimmungen entsprechen den rechts
staatlichen Grundsätzen und sichern nach Maß
gabe des § 16 die Rechte der beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzesentwurfs tätigen Sparkassenleiter 
un'd Stellv,ertreter. Da die Bestellung -eines aus-

schließlich haupthel1uflich tätigen Vorstands nicht 
alle Sparkassen sofort durchführen können, ist: 
eine übergangsfrist bis 31. Dezember 1986, ana
log zu: den übergangsbeStimmungen nach dem: 
Kreditwesengesetz, vorgesehen. 

Zu § 38: 

Die Auflösung der beiden öff-entlich-rechtlichen 
Verbände: österreichi'scher Spa,rkassen- und Gi
roverband und AlpenländischerSparkassen- und 
Giroverband ist erforderlich, weil ihre sonstige 
auf dem Gebiete der Interessenvertretung liegen
den Aufgaben nach dem Handelskammergesetz,_ 
BGBI. Nr. 182/1946, dem Fachverband der öster
reichischen Spark~ssen übertragen worden sind . 

Die Weiterführung des vielfach bewährten und 
in gleicher Weise für die Sparkassen und für die 
Aufsichtsbehörden unentbehrlichen öffentlich
rechtlichen Sparkassen-Prüfungsverbands ist un
erläßlich. Daher ist seine rechtliche Kontinuität. 
zu wahren, wobei alle organisatorischen Anpas
sung,en innerhalb angemessener Frist durchzufüh
ren sind. 

Auf Grund eines ziviIrechtlichen Geschäftsfüh-
rungsauftrags von Ende 1946 haften der öster-
reichische Sparkassen- und Giroverband und der 
Alpenländische Sparkassen- ,und Giroverband 
dem Hauptvel1band der österreichischen Spar
kass-en für alle im Rahmen der Geschäftsführung 
gegenüber Dritten eingegangenen Verbindlich
keiten. Dies gilt insbesondere für Verpflichtungen 
aus Dienst- und Pensionsverträgen sowie aus den 
Betriebsvereinbarungen deos Hauptverbands der 
österreichi'schen Sparkassen, die der österreichi
sche Sparkassen- und· Giroverband seit 1958 stets· 
mitunterzeichnet hat. Der österreichische Spar
kassen- und Giroverband haftet a~f Grund einer 
Delegierung aus dem Jahre 1944 a.uch namens 
des' Alpenländischen Sparkassen- und Girover
bands für Pensions- und Versorgungsgenußan
sprüche aller Arbeitnehmer des Hauptv,erbands 
der österreichischen Sparkassen. 

Zur Wahrung de-r wohlerworbenen Rechte der 
Arbeitnehmer, Pensionisten und Bezieher von 
Versorgungsgenüssen sieht der Gesetz,esentwurf 
die übertragung ,der beim Hauptverband der 
österreichischen Sparkassen bestehenden Ver
pflichtJungen und di'e übergabe ,der entsprechen
den Vermögenswerte an den Prüfungsverband 
sowie die übernahme der Haftung für diese 
dienst- und pensionsrechtlichen Verpflichtungen 
durch alle Sparkassen anteilig nach der Bilanz
summe zum 31" Dezember 1978 vor. 

Die Dienstverhältnisse der übernommenen Ar
beitnehmer werden fortgesetzt,sodaß sich die
Rechte der Arbeitnehmer nach dem Zeitpunkt 
des Eintritts bzw.nach der getroffenen Verein'
barung mit dem Rechtsvorgänger richtet. 
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Zu § 39: 

Die bei einzelnen Sparkassen bestehenden Ein
richtungen der Kreditverdne haben sich bewährt, 
sodaß ihre Weiterführung auch in Zukunft ver
tretbar ist. Der Kreditverein der Ersten öster
reichischen Spar-Casse WlUrde 1873, jener der Zen
tralsparkasse der Gemeinde Wien 1910 gegründet. 
Nach der Auflösung der Gemeindesparkasse 
Mödling im J ahte 1939 wurde der bei dieser 
Sparkasse seit 1914 errichtete Kreditverein nicht 
aufgelöst, sondern als zweiter Kreditverein in die 
Organisation der ZentraIsparkass,e der Gemeinde 
Wien integriert. AUe drei Kreditvereine sind im 
Wiener Sparkassenregister gesondert eingetragen. 
Im Hinblick auf den Geschäftsumfang und die 
besondere Geschäftspolitik der Kreditvereine ist 
auch aus r·echtssystematischen Gründen deren 
Einbeziehung in das Sparkassengesetz zweck
mäßig. 

Zu § 40: 

Die bereits viele Jahrzehnte dauernde Tätig
keit ,der Sparkassen und ihre gesamtwirtschaft
liehe Bedeutung und Stellung fanden in verschie
denen gesetzlichen und anderen &echtsvorschrif
ten Niederschlag. Die Neukodifizierung des Spar-

kassenrechts in diesem Gesetzesentwurf bedingt 
vor allem aus Gründen der Rechtsühersicht und 
Rechtskontinuität diesen erforderlichen Hinweis. 

Zu § 41: 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten aUe (derzeit geltenden bundesgesetzlichen 
Vorschriften für Sparkassen ersatzlos außer 
Kraft. Die Aufzählung im Abs. 2 ist bewußt 
demonstrativ gehalten, zumal zwischen 1938 und 
1945 sparkassenrechtliche Vorschriften in Öster
reich eingeführt wurden, die nicht allgemein ver
lautbart worden 'sind. 

Zu § 42: 

Aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen 
soll der Gesetzesentwurf zu Beginn eines Kalen
derjahrs in Kraft treten. 

Zu § 43: 

Die Vollzugsklausel ,entspricht dem Bundes
ministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389. 

Kostenberechnung 

Aus der Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erwachsen dem Bund keine Mehrkosten. 
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